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1 Grusswort – Message de bienvenue

Philippe Schwab, Generalsekretär der 

Bundesversammlung – Secrétaire 

général de l’Assemblée fédérale 

 

Als Generalsekretär der Bundesver-

sammlung ist es mir eine grosse 

Freude, Vertreter aus 21 Kantonsparla-

menten für ihre Konferenz mit der Ge-

schäftsprüfungsdelegation (GPDel) in 

Bern willkommen zu heissen. Es ist das 

erste Mal in meiner Amtszeit, dass sich 

Ratsorgane der Bundesversammlung 

und der kantonalen Parlamente treffen, 

um über eine gemeinsame Herausforde-

rung und Möglichkeiten der Zusammen-

arbeit zu diskutieren.  

In den vergangenen Jahren galten die 

Aussenkontakte der Bundesversamm-

lung vor allem dem Erfahrungsaus-

tausch mit ausländischen Parlamenten. 

Beispielsweise trafen sich im Herbst 

2016 die Präsidien der Senate aus fünf-

zehn Ländern Europas in Bern, um über 

die Entwicklungen im Bereich der Ge-

setzgebung zur Terrorismusbekämp-

fung zu diskutieren. Damals erklärte 

Frau Ständerätin Anne Seydoux ihren 

europäischen Kollegen, wie die GPDel 

bei der Beratung des neuen Nachrich-

tendienstgesetzes (NDG) auf Bundes-

stufe dazu beigetragen hatte, die 

Rechte der Kantone zu wahren, insbe-

sondere bezüglich der Oberaufsicht der 

Kantonsparlamente. Es ist somit nahe-

liegend, dass dieses Thema nun auch 

mit den Parlamenten der Kantone the-

matisiert wird.  

Erlauben Sie mir, das Thema der Konfe-

renz aus einer historischen Perspektive 

heraus einzuleiten. 

Le contrôle du Parlement sur les ser-

vices de renseignement est une compé-

tence relativement récente du pouvoir 

législatif. Si, dans le cadre du processus 

législatif, les rôles des gouvernements 

et des parlements reposent sur une très 

longue pratique, il en va totalement dif-

féremment de la surveillance parlemen-

taire sur le gouvernement, et davantage 

encore de la haute surveillance parle-

mentaire sur les affaires les plus sen-

sibles. Au niveau fédéral, le Parlement 

a traité plusieurs affaires, dont l'affaire 

Jeanmaire, du nom de "l'espion du 

siècle", à la fin des années 1970 ou l'af-

faire Bachmann, traitée au début des 

années 1980 par un groupe de travail 

présidé par l'alors conseiller national 

Jean-Pascal Delamuraz. Ces affaires 

étaient marquées du sceau de la Guerre 

froide. Ce n'est toutefois qu'en 1992 

qu'une haute surveillance permanente 

des activités de renseignement fut mise 

en place, à la suite de l'affaire des fiches 

qui avait éclaté en 1989. La Suisse s'est 

montrée très progressiste à cet égard et 

a doté son autorité de surveillance d'un 
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droit à l'information parmi les plus éten-

dus au monde. Ces droits sont d'ailleurs 

inscrits dans la Constitution fédérale. En 

France, par exemple, il a fallu attendre 

2007 pour qu'une "Délégation de Ren-

seignement" voie le jour, avec des com-

pétences bien plus restreintes par rap-

port à l'autorité de surveillance équiva-

lente en Suisse. 

Während die Aufarbeitung der 

«Fichen»-Affäre durch die Eidgenössi-

schen Räte bis zum Sommer 1996 dau-

erte, fand dieses Ereignis auch einen 

Niederschlag in einzelnen Kantonen, al-

lerdings für eine kürzere Zeit und in un-

terschiedlichem Ausmass: So führten 

die Auswirkungen der «Fichen»-Affäre 

im Kanton Basel-Land zu einer eigenen 

Untersuchung der GPK des Landrates. 

Im Kanton Luzern wurde eine Delega-

tion der GPK des Grossen Rates in der 

Aufsicht über den kantonalen Staats-

schutz aktiv. Dies ist uns aus den Proto-

kollen der GPDel bekannt, welche diese 

Delegation im Jahr 1993 in Luzern zu ei-

nem Erfahrungsaustausch besuchte. 

Den entscheidenden Impuls für die Wei-

terentwicklung der nachrichtendienstli-

chen Aufsicht in den Kantonen gab je-

doch erst die Basler «Fichen»-Affäre 

mehr als eine Dekade später. Die GPK 

des Grossen Rats des Kantons Basel-

Stadt hatte erfahren, dass Informatio-

nen über Mitglieder ihres Rates vom 

kantonalen Staatsschutz bearbeitet 

wurden. Als ihr der Informationszugang 

verwehrt wurde, bat sie am 27. Novem-

ber 2007 die GPDel, weitere Abklärun-

gen vorzunehmen. 

Als damaliger Sekretär der GPDel erin-

nere ich mich noch lebhaft daran, wie 

die GPDel, schon mit Ständerat Janiak, 

im März 2008 im Informationssystem 

ISIS des früheren Dienstes für Analyse 

und Prävention (DAP) die Daten der be-

troffenen Grossräte, die im Auftrag des 

Bundes «fichiert» worden waren, über-

prüft hat. Diese Anfrage führte zur ISIS-

Inspektion der GPDel und letztlich dazu, 

dass auf Drängen des Basler Sicher-

heitsdirektors die Rechtsgrundlagen für 

die Dienstaufsicht in den Kantonen auf 

Stufe Verordnung präzisiert werden 

mussten. 

Im neuen Nachrichtendienstgesetz 

(NDG) sind nun die Kontrollrechte der 

Kantonsparlamente explizit auf Stufe 

des Bundesgesetzes verankert. Dies er-

folgte entgegen dem Willen des Bundes-

rats auf Antrag der GPDel. Damit ist es 

der GPDel und dem Parlament gelun-

gen, die Rechte der Kantonsparlamente 

zu wahren. Es ist aber auch so, dass der 

gefundene Kompromiss zu einer äus-

serst komplexen Regelung der Aufsicht 

und Oberaufsicht über den Vollzug des 

Nachrichtendienstgesetzes in den Kan-

tonen geführt hat. 

Ich wünsche Ihnen allen, dass die heu-

tige Konferenz etwas Klarheit in den 

rechtlichen Dschungel - oder: in die 

Dunkelkammer - bringt. Vielleicht kön-

nen sich sogar eine gewisse «Unité de 

doctrine» oder «best practices» für das 

Funktionieren der Oberaufsicht auf 

Stufe von Bund und Kantonen heraus-

bilden. 

La rencontre d'aujourd'hui est égale-

ment l'occasion d'apprendre à vous con-

naître et de tisser des liens pour créer, 

qui sait, un nouveau mode de collabora-

tion à l'échelon des parlements entre la 
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Confédération et les cantons, d'une 

part, et entre les cantons, d'autre part. Il 

existe déjà de nombreuses conférences 

des gouvernements cantonaux sur des 

sujets précis. Pourquoi ne pas créer une 

telle conférence au niveau des organes 

chargées de la haute surveillance parle-

mentaire sur la sécurité de l'Etat? Si 

cela concourt à mieux faire appliquer la 

loi, la réunion d'aujourd'hui aura été 

utile. 

De ce bref aperçu historique, vous avez 

pu constater que la haute surveillance 

parlementaire s'est développée par à-

coups. Trop souvent, en réponse à des 

scandales: l'affaire des Mirages, celles 

des fiches, de la P26 et de la P27, et j'en 

passe. Cette évolution doit nous aider à 

rappeler à nos gouvernements, qui sont 

parfois réticents aux contrôles parle-

mentaires, que "le contrôle démocra-

tique est le préventif du scandale et le 

scandale est la démocratie du pauvre". 

 



 

Treffen zwischen der GPDel und den kantonalen 
parlamentarischen Aufsichtsorganen 

 6 / 65 

 

2 Oberaufsicht und Aufsicht über den Nachrichtendienst -                            

Haute surveillance et surveillance du Service de renseignement 

2.1 Oberaufsicht auf Stufe der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) –  

Haute surveillance au niveau de la Délégation des commissions de gestion (DélCdG) 

 

Oberaufsicht über den Nachrichten-

dienst: Einleitung durch Ständerat 

Claude JANIAK, Präsident der GPDel 

 

Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren, ich begrüsse Sie herzlich zur heuti-

gen Konferenz. Besonders freut mich, 

dass ich hier unter der Bundeskuppel 

über 90 Vertreterinnen und Vertreter 

aus 21 Kantonen begrüssen darf, darun-

ter 13 Präsidentinnen und Präsidenten 

kantonaler GPKs. Ich begrüsse auch 

meine Kolleginnen und Kollegen der 

GPDel, Frau Nationalrätin Maya Graf, 

M. le Conseiller national Hugues Hilt-

pold, Mme la Conseillère d’État Anne 

                                                

1 Art. 46 Bundesverfassung 

Seydoux sowie Herrn Ständerat Alex 

Kuprecht. 

Ich möchte es auch nicht unterlassen, 

unser Sekretariat vorzustellen: Frau 

Beatrice Meli Andres ist Sekretärin der 

GPK und der GPDel, Herr Christoph 

Albrecht stv. Sekretär der GPK und der 

GPDel, Herr Ivo Kreiliger Leiter des 

Sekretariats der GPDel, und Herr Armin 

Stähli wissenschaftlicher Mitarbeiter der 

GPDel und Verantwortlicher für die Or-

ganisation der heutigen Tagung. 

Als gewählte Volksvertreterinnen und 

Volksvertreter gehören Sie in Ihren Kan-

tonsparlamenten Organen an, die für die 

Oberaufsicht zuständig sind. Diese 

Oberaufsicht erstreckt sich in den meis-

ten Fällen sowohl über die kantonale 

Exekutive als auch über die ihr unter-

stellte Verwaltung. In den meisten Kan-

tonen ist diese Aufgabe direkt in der 

Kantonsverfassung verankert und wird 

zusätzlich durch kantonales Recht kon-

kretisiert. 

Unser Bundesstaat charakterisiert sich 

durch einen ausgeprägten Vollzugsfö-

deralismus.1 Dies bedeutet, dass Bun-

desrecht in vielen Bereichen durch die 

Kantone vollzogen wird. Eine grosse 
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Herausforderung für die Aufsicht ist da-

bei die Frage, welche Instanzen den 

Vollzug von Bundesrecht in den Kanto-

nen kontrollieren: Sind es die Instanzen 

des Bundes, der Kantone oder beide? 

In kaum einem anderen Bereich ist die-

ser Vollzugsföderalismus für die Auf-

sicht heikler als im Sicherheitsbereich. 

Grundsätzlich ist die innere Sicherheit 

immer noch eine Kernaufgabe der Kan-

tone. Dennoch nimmt der Bund frag-

mentarische Kompetenzen wahr,2 in-

dem er beispielsweise einen Nachrich-

tendienst beitreibt. Dessen Tätigkeit 

strahlt in unterschiedlicher Weise in die 

Kantone aus. Dieser Umstand hat für 

alle Aufsichtsinstanzen direkte Konse-

quenzen. 

Vor diesem Hintergrund gehe ich auf fol-

gende zwei Fragen ein: 

 Wer sind die wichtigsten Akteure der 

nachrichtendienstlichen Aufsicht? 

 Welche Kompetenzen haben sie? 

Ich komme damit zur Aufsichtsstruktur 

und konzentriere mich zuerst auf die Ak-

teure und deren Kompetenzen auf Stufe 

Bund, danach widme ich mich den Akt-

euren und deren Kompetenzen auf 

Stufe Kanton. 

Nachrichtendienst des Bundes 

(NDB) 

Der NDB war in den letzten Jahren fun-

damentalen Änderungen ausgesetzt: 

Auf Anregung der GPDel wurden im 

                                                

2 SGKomm/SCHWEIZER/MOHLER, Art. 57, Rz. 2. 

3 Eidg. Finanzverwaltung, Voranschlag 2019 

mit IAFP 2020–2022 (Band 2A – Voranschlag 

Jahr 2010 die früheren Inland- und Aus-

landgeheimdienste fusioniert. Der neu 

geschaffene Nachrichtendienst des 

Bundes (NDB) verfügt im laufenden Jahr 

über 314 Vollzeitstellen und ein Budget 

von knapp 75 Millionen Franken.3 Hätte 

ich das vor 15 Jahren gesagt, hätte ich 

ein Geheimnis preisgegeben; Sie se-

hen, dass sich auch in diesem Bereich 

einiges in Richtung Transparenz verän-

dert hat. 

Um diesen neuen Realitäten gerecht zu 

werden, trat am 1. September 2017 das 

neue Nachrichtendienstgesetz (NDG) in 

Kraft. Zusammen mit drei Verordnungen 

bildet das NDG die Grundlage sowie die 

Grenze für sämtliche nachrichtendienst-

liche Tätigkeiten. 

Vieles im nachrichtendienstlichen Milieu 

ist also neu: eine neue Behörde mit 

neuen gesetzlichen Grundlagen und seit 

kurzem mit einem neuen Chef an deren 

Spitze. 

Setzen wir nun den Nachrichtendienst in 

den aufsichtsrechtlichen Kontext: 

NDB interne Aufsicht 

Der NDB muss in erster Linie selber da-

für sorgen, dass er seine Aufgaben 

rechtmässig wahrnimmt. Dabei muss er 

stets sicherstellen, dass sich das Han-

deln seiner Behörde am Legalitätsprin-

zip orientiert. Unterstützt wird der Direk-

tor des NDB durch eine interne Quali-

tätssicherungs-Stelle. Diese kontrolliert 

2019 mit IAFP 2020–2022 der Verwaltungsein-

heiten Teil I [Behörden und Gerichte, EDA, 

EDI, EJPD, VBS]), Bern: 2018, S. 276. 

https://www.efv.admin.ch/dam/efv/de/dokumente/Finanzberichte/finanzberichte/va_iafp/2019/va19_2a.pdf.download.pdf/VA2A-1-5-d.pdf
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/de/dokumente/Finanzberichte/finanzberichte/va_iafp/2019/va19_2a.pdf.download.pdf/VA2A-1-5-d.pdf
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/de/dokumente/Finanzberichte/finanzberichte/va_iafp/2019/va19_2a.pdf.download.pdf/VA2A-1-5-d.pdf
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/de/dokumente/Finanzberichte/finanzberichte/va_iafp/2019/va19_2a.pdf.download.pdf/VA2A-1-5-d.pdf
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unter anderem die Qualität der Daten in 

den elektronischen Informationssyste-

men.4 Diese Kontrolle muss nicht nur in-

nerhalb des Nachrichtendienstes, son-

dern auch bei den Kantonen erfolgen.5 

Wie diese Aufsicht und Kontrolle in der 

Praxis durchgeführt wird, erklärt uns 

später Herr Daniel Greiner vom NDB. 

Exekutive Aufsicht 

Bezogen auf die exekutive Aufsicht 

nimmt zunächst die Vorsteherin des 

VBS eine wichtige Rolle ein. Bundesrä-

tin Viola Amherd hat als Departements-

vorsteherin ihre Führungsverantwortung 

wahrzunehmen. Dazu gehört die Kon-

trolle, dass der NDB zweckmässig und 

zielgerichtet arbeitet.6 

Sie nimmt diese Aufsichtsaufgabe u.a. 

wahr, indem sie den NDB-Direktor jeden 

Monat zu einem sogenannten «Füh-

rungsgespräch» trifft. Während diesen 

Treffen hier im Bundeshaus diskutiert 

sie mit ihm aktuelle Entwicklungen im 

In- und Ausland. So lässt sich die Bun-

desrätin beispielsweise über nachrich-

tendienstliche Operationen orientieren. 

Die exekutive Aufsicht über Operationen 

ist wichtig, weil Bundesrätin AMHERD 

letztlich die politische Verantwortung für 

das Gelingen oder Scheitern von Ope-

rationen trägt. Der Gesamtbundesrat 

wird in Entscheide über nachrichten-

dienstliche Operationen in der Regel 

nicht einbezogen. 

                                                

4 Art. 49 Abs. 2 BV; Art. 45 Abs. 5 NDG.  
5 Art. 75 NDG. 
6 Vgl. Art. 178 Abs. 1 S. 2 BV.  
7 Vgl. SGKomm/BIAGGINI, Art. 187, Rz. 7. Dazu 
gezählt werden können überdies der Eidge-

Um diese Aufsichtsaufgabe wahrzuneh-

men, wird Frau Amherd durch diverse 

Stabsstellen unterstützt.7 Hierzu zählen 

das Generalsekretariat sowie weitere, 

spezialisierte Stellen. 

Zunächst wird die VBS-Vorsteherin 

durch einen nachrichtendienstlichen Be-

rater unterstützt, der ihr insbesondere 

bei der Genehmigung und Freigabe von 

genehmigungsbedürftigen Beschaf-

fungsmassnahmen (GEBM) assistiert. 

Beispielhaft zu erwähnen ist ferner die 

«Unabhängige Kontrollinstanz für die 

Funk- und Kabelaufklärung» (UKI). Ihre 

Aufsicht gilt der Funkaufklärung und der 

Kabelaufklärung.8 

Mit der «Unabhängigen Aufsichtsbe-

hörde über die nachrichtendienstlichen 

Tätigkeiten» (AB-ND) hat vor Kurzem 

ein zusätzlicher Player die Aufsichts-

landschaft betreten. Die AB-ND ist, wie 

es ihr Name bereits stipuliert, unabhän-

gig. Das Gesetz garantiert sogar, dass 

sie «weisungsungebunden» agieren 

kann.9 

Dennoch ist die AB-ND zu einem gewis-

sen Grad «exekutivlastig». Dies zeigt 

sich darin, dass ihr Leiter vom Bundes-

rat gewählt wird und dass die Behörde 

administrativ dem Generalsekretariat 

des VBS zugeordnet ist. Die Berichte 

und Empfehlungen der AB-ND richten 

sich an das VBS.10 Die Erkenntnisse der 

Behörde sollen die VBS-Vorsteherin bei 

nössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbe-
auftragte (EDÖB) sowie die Eidgenössische Fi-
nanzkontrolle (EFK). 
8 Art. 79 NDG. 
9 Art. 77 Abs. 1 NDG. 
10 Art. 78 Abs. 6 NDG. 
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der Wahrnehmung ihrer Aufsichts- und 

Führungsaufgaben unterstützen. 

Die AB-ND beaufsichtigt auch die kan-

tonalen Vollzugsorgane.11 Folglich kön-

nen ihre Empfehlungen auch die kanto-

nalen Dienstaufsichtsorgane12 und da-

mit direkt oder indirekt die kantonalen 

Exekutiven betreffen.13 

Wie die AB-ND ihren gesetzlichen Auf-

trag in der Praxis ausführt, wird Ihnen 

später Herr Dominic Volken erläutern. 

Der Bundesrat als Kollektivbehörde hat 

die verfassungsrechtliche Aufgabe, die 

Verwaltung zu leiten14 und zu beaufsich-

tigen.15 Das Gesetz präzisiert, dass er 

diese Aufsicht «ständig» und «systema-

tisch» wahrnehmen muss.16 Die Mittel, 

welche der Bundesrat für seine Dienst-

aufsicht einsetzen kann, sind vielfältig. 

So verfügt der Bundesrat gegenüber der 

ihm unterstellten Bundesverwaltung 

über uneingeschränkte Weisungs-

rechte, Kontrollrechte und Selbstein-

trittsrechte.17  

Zur Ausübung dieser Rechte stehen 

dem Bundesrat im nachrichtendienstli-

chen Bereich mehrere Steuerungsin-

strumente zur Verfügung, auf welche ich 

hier lediglich exemplarisch hinweisen 

möchte.  

                                                

11 Art. 78 Abs. 1 NDG. 
12 Art. 13 Abs. 1 VAND.  
13 Art. 78 Abs. 1 und 6 NDG e contrario. 
14 Art. 178 Abs. 1 BV. 
15 Art. 187 Abs. 1 Bst. a BV. 
16 Art. 8 Abs. 3 RVOG. 
17 Art. 38 RVOG. Vgl. ULRICH HÄFELIN/GEORG 

MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 7. Aufl., Zürich/St.Gallen 2016, Rz. 
1233. 

Das wichtigste Steuerungsinstrument ist 

zweifelsohne der Grundauftrag des 

NDB, den der Bundesrat alle vier Jahre 

erstellt.18 Dieser regelt die Schwer-

punkte, mit denen sich der NDB aus 

Sicht der Landesregierung befassen 

muss.  

Weitere Steuerungsinstrumente der 

Exekutive sind von ihr zu genehmigende 

Listen19, beispielsweise die sogenannte 

Beobachtungsliste.20 Diese enthält Or-

ganisationen und Gruppierungen, bei 

denen die begründete Annahme be-

steht, dass sie die innere oder äussere 

Sicherheit der Schweiz bedrohen.21  

Der Bundesrat legt sodann die Zusam-

menarbeit der Nachrichtendienste mit 

ausländischen Behörden fest.22 Ob der 

NDB also mit amerikanischen, russi-

schen oder saudischen Diensten zu-

sammenarbeiten darf, entscheidet der 

Bundesrat.  

Die GPDel wird über diese Instrumente 

jeweils informiert: Wir kennen sie in- 

und auswendig. 

Legislative Aufsicht 

Die demokratische Verantwortlichkeit 

kann von der verwaltungsinternen und 

der exekutiven Aufsicht nur unzu-

18 Art. 70 Abs. 1 Bst. a NDG. 
19 Vgl. zur GEX-Liste Art. 70 Abs. 1 Bst. c NDG 
und zur Liste der Vorgänge und Feststellun-
gen, die dem NDB unaufgefordert zu melden 
sind, Art. 20 Abs. 4 NDG.  
20 Art. 70 Abs. Bst. b NDG. 
21 Art. 72 Abs. 1 NDG. 
22 Art. 70 Abs. 1 Bst. f NDG; Art. 99 Abs. 6 MG. 

https://www.swisslex.ch/doc/aol/55ce69f5-b52e-44f3-bbcc-853ea54659b8/786b84b3-8695-4bfd-b40d-b66de9e1278e/source/document-link
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reichend hergestellt werden, weil Kon-

trolleur und Kontrollierte derselben Ge-

walt angehören und folglich in einem ge-

wissen Abhängigkeitsverhältnis zuei-

nander stehen. Mit Blick auf die Gewal-

tenteilung braucht es in einer funktionie-

renden Demokratie auch eine Legislativ-

aufsicht, die sich aus Volksvertreterin-

nen und Volksvertretern zusammen-

setzt. Auf Stufe Bund nehmen wir von 

der GPDel diese Aufgaben wahr. 

Neben der Kontrolle der Aktivitäten der 

Nachrichtendienste überprüft die 

GPDel, wie der Gesamtbundesrat und 

das VBS ihre Aufsichtspflichten wahr-

nehmen: Oberaufsicht bedeutet immer, 

sicherzustellen, dass eine Aufsicht in-

stalliert ist und funktioniert; Journalisten 

verstehen diesen Unterschied oft nicht. 

Zu diesem Zweck führen wir jedes Jahr 

mehrere Aussprachen mit der Vorstehe-

rin des VBS und anderen Bundesräten 

durch.  

Weiter verfolgt die GPDel die Funktions-

weise der spezialisierten Kontrollorgane 

sowie des Bundesverwaltungsgerichts 

(BVGer), welches teilweise die Beschaf-

fungsmassnahmen des NDB genehmi-

gen muss. Detaillierte Angaben zu den 

jährlichen Kontrollprogrammen der 

GPDel finden Sie im Jahresbericht der 

GPK und GPDel. Mein Kollege Alex 

KUPRECHT geht gleich auf die Informati-

onsrechte und die besonderen Um-

stände der Arbeit der GPDel ein. 

                                                

23 Art. 9 Abs. 1 S. 1 NDG. 
24 Art. 47 Abs. 2 BV.  
25 Art. 6 NDV. 
26 Eidg. Finanzverwaltung, Voranschlag 2019 
mit IAFP 2020–2022 (Band 2A – Voranschlag 

Ich komme nun zu den kantonalen In-

stanzen und gehe wie oben auf die in-

terne Aufsicht, die Aufsicht durch die 

Exekutive und die Aufsicht durch die Le-

gislative ein. 

Kantonale Vollzugsorgane 

Laut NDG muss jeder Kanton eine Be-

hörde bestimmen, die zum Vollzug des 

Gesetzes mit dem NDB zusammenar-

beitet.23 Welche Behörden diese Zusam-

menarbeit wahrnehmen, ist den Kanto-

nen überlassen. Damit soll der kantona-

len Organisationsautonomie24 Rech-

nung getragen werden. 

Die Bedeutung der kantonalen Vollzug-

sorgane ist je nach Kanton sehr unter-

schiedlich: In grösseren Kantonen be-

stehen Vollzugsorgane aus einer Viel-

zahl von Personen, in kleineren Kanto-

nen kann es sein, dass sich nur eine 

Person im Teilzeitpensum mit solchen 

Aufgaben befasst. Insgesamt arbeiten 

aktuell 124 Personen für die «kantona-

len Vollzugsorgane». Um diese Aufga-

ben abzugelten25, überweist der NDB 

den Kantonen im laufenden Jahr über 

12 Mio. Franken.26  

Die GPDel hat sich während der Geset-

zesberatung dafür eingesetzt, dass die 

kantonale Souveränität respektiert 

wird.27 Wir taten dies in der Überzeu-

gung, dass kantonale Vollzugsorgane 

nicht zu blossen «Antennen» des NDB 

2019 mit IAFP 2020–2022 der Verwaltungsein-
heiten Teil I [Behörden und Gerichte, EDA, 
EDI, EJPD, VBS]), Bern: 2018, S. 276. 
27 Vgl. z.B. Art. 24 Abs. 2 NDG. 

https://www.efv.admin.ch/dam/efv/de/dokumente/Finanzberichte/finanzberichte/va_iafp/2019/va19_2a.pdf.download.pdf/VA2A-1-5-d.pdf
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/de/dokumente/Finanzberichte/finanzberichte/va_iafp/2019/va19_2a.pdf.download.pdf/VA2A-1-5-d.pdf
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/de/dokumente/Finanzberichte/finanzberichte/va_iafp/2019/va19_2a.pdf.download.pdf/VA2A-1-5-d.pdf
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/de/dokumente/Finanzberichte/finanzberichte/va_iafp/2019/va19_2a.pdf.download.pdf/VA2A-1-5-d.pdf
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in den Kantonen degradiert werden sol-

len. 

Kantonale Dienstaufsichtsorgane 

Die Dienstaufsicht in den Kantonen ob-

liegt jenen Stellen, die dem jeweiligen 

kantonalen Vollzugsorgan vorgesetzt 

sind.28 In der Pflicht steht somit primär 

die kantonale Exekutive: Sie entschei-

det in jedem Kanton über die konkrete 

Ausgestaltung der kantonalen Dienst-

aufsicht. Eine wichtige Rolle spielt in der 

Regel der zuständige Regierungsrat 

resp. die zuständige Regierungsrätin. 

Die kantonale Exekutive kann sich in der 

Wahrnehmung ihrer Aufsicht durch un-

terstellte Stellen unterstützen lassen, 

beispielsweise durch das Generalsekre-

tariat oder den Polizeikommandanten. 

Es besteht auch die Möglichkeit, ein ei-

genständiges Kontrollorgan einzuset-

zen.29 

Wie die kantonalen Dienstaufsichtsor-

gane ihre Aufgabe wahrnehmen, ist 

weitgehend ihnen überlassen. Der Bun-

desgesetzgeber hat allerdings einige 

Mindestanforderungen aufgestellt, wel-

che im Wesentlichen Fragen des Daten-

schutzes und der innerkantonalen Zu-

sammenarbeit betreffen. Beispielsweise 

muss sichergestellt werden, dass kanto-

nale Vollzugsbehörden keine eigenen 

Datensammlungen zum Vollzug des 

NDG mehr betreiben.30 Letztes Jahr 

mussten wir bei einem Kanton ziemlich 

Druck aufsetzen, damit man das dort 

verstanden hat. 

                                                

28 Art. 82 Abs. 2 NDG. 
29 BBl 2018 2816 f. 

Kantonale parlamentarische Auf-

sichtsorgane 

Die legislative Aufsicht in den Kantonen 

richtet sich primär nach kantonalem 

Verfassungs- und Gesetzesrecht. Der 

Bundesgesetzgeber hat sich bei der Re-

gulierung Ihrer Aufsichtstätigkeit stark 

zurückgenommen. Letztlich gibt es le-

diglich zwei Bestimmungen, welche sich 

direkt an Sie als Vertreterinnen und Ver-

treter der kantonalen parlamentarischen 

Aufsichtsorgane richten, einerseits 

Art. 81 NDG und andererseits Art. 85 

NDG. Nationalrat Hugues HILTPOLD wird 

Ihnen darlegen, was darunter zu verste-

hen ist. 

Meine Damen und Herren, ich habe ver-

sucht, Ihnen die Aufsichtsstruktur über 

den NDB näherzubringen. Während die 

exekutive Aufsicht primär eine recht-

mässige, zweckmässige und wirksame 

Verwaltungsführung bezweckt, dient die 

parlamentarische Oberaufsicht der Her-

stellung einer demokratischen Verant-

wortlichkeit. Die GPDel vertritt die An-

sicht, dass sich diese unterschiedlichen 

Zwecke nicht ausschliessen, sondern 

ergänzen. 

Der Umfang der parlamentarischen 

Oberaufsicht muss zwingend deckungs-

gleich sein mit der Dienstaufsicht der 

Exekutive. In der Literatur wird in die-

30 Art. 12 Abs. 3 VAND i.V.m. Art. 46 Abs. 1 
NDG.  
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sem Zusammenhang von «Akzessorie-

tät» gesprochen.31 Konkret heisst dies, 

dass die legislative Aufsicht sachlich 

gleich weit geht wie die entsprechenden 

Aufsichtsrechte der Exekutive. Unserer 

Auffassung nach gilt dies sowohl beim 

Bund als auch bei den Kantonen. 

 

Arbeitspraxis der GPDel: Referat von 

Ständerat Alex KUPRECHT, GPDel 

 

Ich gehe auf die Arbeitspraxis der 

GPDel ein und nehme zunächst vorweg, 

dass die Wahrnehmung der Oberauf-

sicht über den Nachrichtendienst immer 

wieder eine grosse Herausforderung ist, 

und zwar auch für jene, die seit einigen 

Jahren dabei sind. 

Nachrichtendienstaufsicht als Her-

ausforderung 

                                                

31 Vgl. REGINA KIENER, Die Informationsrechte 
der parlamentarischen Kommissionen, Diss. 
Zürich: 1994, S. 229. 

Die Bundesversammlung übt die Ober-

aufsicht über den Bundesrat und die ge-

samte Bundesverwaltung aus. Sie hat 

die anspruchsvolle Aufgabe der Kon-

trolle der Nachrichtendienste und aller 

Geheimbereiche vollständig der GPDel 

übertragen. Die übrigen 240 Mitglieder 

des National- und Ständerats müssen 

darauf vertrauen, dass die sechs Mit-

glieder der GPDel ihre Aufgabe korrekt 

wahrnehmen, denn aufgrund ihrer feh-

lenden Informationsrechte können sie 

nicht im Detail nachprüfen, ob die 

GPDel ihre Aufgabe seriös erfüllt. 

Bei der Ausübung ihrer Arbeit muss die 

GPDel deshalb darauf achten, dass sie 

ihre Glaubwürdigkeit gegenüber dem 

restlichen Parlament gewährleisten 

kann. Nur so können auch die Bürger 

darauf vertrauen, dass die parlamenta-

rische Oberaufsicht über die Geheimbe-

reiche funktioniert. 

Voraussetzungen für eine funktionie-

rende GPDel sind ihre Unabhängigkeit, 

ihre Erfahrung, ihre Vertrauenswürdig-

keit und die Verfügbarkeit ihrer Mitglie-

der für diese sehr arbeitsintensive Auf-

gabe. Eine besondere Herausforderung 

ist der Umgang mit geheimen Informati-

onen und Unterlagen.  

Ich zeige nun in verschiedenen Berei-

chen auf, was die nachrichtendienstli-

che Oberaufsicht auf Stufe Bund unter-

nimmt, um diesen Ansprüchen zu ent-

sprechen. 
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Politische Unabhängigkeit 

Wie in allen Ratsorganen werden die 

Sitze innerhalb der GPDel proportional 

zur Stärke der Parteien in der Bundes-

versammlung verteilt. Nach einer bisher 

ununterbrochenen Praxis ist in der 

GPDel immer auch ein Mitglied einer 

Partei vertreten, die nicht dem Bundes-

rat angehört. Damit wird verunmöglicht, 

dass Regierung und Oberaufsicht unter 

dem Mantel der Geheimhaltung zusam-

menarbeiten können, um den Nachrich-

tendiensten unzulässige Aktivitäten zu 

erlauben. Vertreterin dieser Nicht-Re-

gierungspartei ist seit 2016 Nationalrä-

tin Maya Graf von der Partei der Grü-

nen. 

Unseren Handlungsgrundsätzen zufolge 

arbeiten wir parteiunabhängig und fol-

gen bei unseren Beratungen dem Kon-

sensprinzip. Da Entscheide in der Regel 

einvernehmlich gefällt werden, können 

wir gegenüber den anderen Parlamenta-

riern, den Parteien, der Regierung und 

der Öffentlichkeit geeint und stark auf-

treten. 

Vertrauenswürdigkeit 

Die Fraktionen können ihre Vertreter 

nicht direkt in die GPDel entsenden. Es 

ist die GPK jedes Rates, welche aus ih-

rem Kreis ihre Vertreter in die Delega-

tion wählt. Die Mitglieder der GPK ken-

nen die Arbeit ihrer Kollegen aus der all-

gemeinen Oberaufsichtstätigkeit. Es ist 

deshalb wichtig, für die GPDel erfah-

rene und zuverlässige Parlamentarier 

auszuwählen. Die Mitglieder der GPDel 

sind sich der Erwartungen bewusst und 

fühlen sich primär der entsprechenden 

Aufgabe verpflichtet. 

In der Regel üben GPDel-Mitglieder ihr 

Amt während mehreren Legislaturperio-

den aus. Der aktuelle Präsident der 

GPDel ist bereits seit 2003 in der Dele-

gation, ich selbst seit 2007. 

Dieselben Anforderungen gelten selbst-

verständlich auch für die Mitarbeitenden 

des Sekretariats. Sie müssen alle fünf 

Jahre die gleiche Personensicherheits-

prüfung ablegen, die auch für die Mitar-

beitenden des Nachrichtendienstes vor-

gesehen ist. Die Leitung des Sekretari-

ats verfügt über langjährige Erfahrung in 

der nachrichtendienstlichen Aufsicht 

und direkte Erfahrung mit wichtigen As-

pekten der nachrichtendienstlichen Tä-

tigkeit. 

Persönliche Verfügbarkeit 

Wie die Mitglieder der GPK üben auch 

die Mitglieder der GPDel ihre Aufgabe 

persönlich aus, d.h. sie können sich 

nicht durch ein Mitglied der eigenen Par-

tei vertreten lassen. Die Teilnahme in 

der GPDel ist sehr arbeitsintensiv. Der 

reguläre Sitzungsaufwand liegt im 

Durchschnitt bei einem vollen Tag pro 

Monat. Besondere Ereignisse, bei-

spielsweise der Cyber-Angriff auf die 

RUAG oder Inspektionen der Delega-

tion, können Anlass zu ausserordentli-

chen Sitzungen oder Treffen mit dem Si-

cherheitsausschuss des Bundesrates 

(SiA), respektive dem Gesamtbundes-

rat, geben: Ich erinnere beispielsweise 

an die Inspektion im Fall Daniel Moser. 

Auch für kurze Sitzungen kann der Vor-

bereitungsaufwand beträchtlich sein. 

Die Einsitznahme von Mitgliedern der 

GPDel in Subkommissionen der GPK 

wurde deshalb massiv reduziert. 
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Ausübung der Informationsrechte 

Nach Artikel 169 der Bundesverfassung 

können der GPDel keine Geheimhal-

tungspflichten entgegengehalten wer-

den. Somit hat die GPDel Zugang zu al-

len Informationen der Nachrichten-

dienste. Sie erhält systematisch alle Be-

schlüsse und Unterlagen, welche der 

Entscheidfindung des Bundesrats die-

nen. Bei Bedarf kann sie auch die Pro-

tokolle der Bundesratssitzungen einse-

hen. 

Verbunden mit diesen Informationsrech-

ten ist jedoch auch die Pflicht zur Ge-

heimhaltung. So ist es für die Oberauf-

sicht wichtig zu verstehen, mit welchen 

Staaten die Schweizer Nachrichten-

dienste zusammenarbeiten. Solange 

eine konkrete Untersuchung dies nicht 

verlangt, wird sich die GPDel jedoch 

nicht für die Klarnamen von Quellen o-

der Informanten interessieren. 

Massnahmen für den Informations-

schutz 

Die Mitglieder der GPDel sind an das 

Amtsgeheimnis gebunden und verpflich-

tet, die klassifizierten Informationen, die 

sie von den Nachrichtendiensten erhal-

ten, zu schützen. Die GPDel und ihr 

Sekretariat verfügen über einen ge-

schützten Raum, in dem sie ihre Unter-

lagen aufbewahren und konsultieren 

können. Der individuelle Zutritt ist nur 

für die Mitglieder der GPDel und ihres 

Sekretariats erlaubt. 

Während ihrer Inspektion zum Fall Da-

niel Moser bewahrte die GPDel in die-

sem Raum den Ordner des NDB mit al-

len Unterlagen zur Quellenführung auf. 

Eigentlich verlassen solche Akten nie 

die Räumlichkeiten des NDB, und die 

GPDel begnügte sich bisher auch damit, 

solche Unterlagen nur dort einzusehen. 

Im erwähnten Fall garantierte die GPDel 

dem NDB, dass der Ordner den Raum 

nicht verlässt. 

In diesem Raum finden auch die Sitzun-

gen und Anhörungen der GPDel statt. 

Die Protokollierung erfolgt mit einem 

System, das nicht mit dem Internet ver-

bunden ist. Persönliche elektronische 

Geräte sind während den Sitzungen in 

diesem Raum nicht erlaubt. Hingegen 

bieten wir den Gästen im Vorzimmer 

eine Aufladestation für ihre Smartpho-

nes an. 

Seit Januar 2017 verfügen die Mitglie-

der der GPDel über die Möglichkeit, 

über ihre parlamentarische E-Mail-Ad-

resse verschlüsselte E-Mails zu senden 

und zu empfangen. Dieser Schutz ent-

spricht auch dem Standard innerhalb 

der Bundesverwaltung. Für die Stufe 

VERTAULICH wird dieser Schutz als 

ausreichend erachtet, nicht jedoch für 

die Stufe GEHEIM. 

Eine grosse Herausforderung ist die Be-

handlung von geheimen Papierdoku-

menten, welche die GPDel von den 

Nachrichtendiensten oder vom Bundes-

rat erhält. Ihre Sicherheit ist am besten 

gewährleistet, wenn diese Unterlagen 

im Sitzungszimmer abgelegt und nur 

dort konsultiert werden. Als Milizparla-

mentarier arbeiten die Mitglieder der 

GPDel aber auch zuhause. Für diesen 

Fall nehmen sie geheime Unterlagen 

persönlich in Empfang. Danach sind die 



 

Conférence de la DélCdG avec les autorités de surveillance 
cantonales 

 15 / 65 

 

Möglichkeiten zum Schutz dieser Unter-

lagen jedoch beschränkt, insbesondere 

beim Transport. 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem 

NDG haben die Erwartung der GPDel 

bestätigt, dass die Menge an geheimen 

Informationen und Dokumenten laufend 

zunimmt und dass damit neue Heraus-

forderungen verbunden sind. Das Sek-

retariat der GPDel arbeitet seit längerer 

Zeit an einem Projekt für eine umfas-

sende Informatiklösung zur Bearbeitung 

von geheimen Informationen. Die tech-

nischen Anforderungen sind hoch, und 

eine Lösung wird sich wohl nur schritt-

weise realisieren lassen.  

Veröffentlichung von Informationen 

Wie bereits erwähnt, ist die GPDel 

grundsätzlich an das Amtsgeheimnis 

gebunden. Gleichzeitig müssen aber 

das Parlament und die Öffentlichkeit in 

geeigneter Form erfahren, welche Prob-

leme die GPDel beim Nachrichtendienst 

erkannt hat. Bei Bedarf muss die GPDel 

auch sensible Informationen öffentlich 

machen. Als Oberaufsicht verfügt die 

GPDel über diese Kompetenz, wendet 

sie aber nur sehr selektiv an. 

Vor einem solchen Schritt gibt die 

GPDel jeweils dem betroffenen Depar-

tement oder dem Bundesrat Gelegen-

heit, auf Informationen hinzuweisen, de-

ren Veröffentlichung der Sicherheit des 

Landes schaden könnte. Werden diese 

Vorbehalte ausreichend begründet, wird 

das von der GPDel in der Regel respek-

tiert, aber nicht immer. 

Dementsprechend kann die GPDel ei-

nen Inspektionsbericht so formulieren, 

dass der Text die problematischen Infor-

mationen nicht ausreichend konkret wie-

dergibt. In ihrem letzten Inspektionsbe-

richt zum Fall Daniel Moser ging die 

GPDel erstmals einen anderen Weg, in-

dem sie problematische Stellen im Text 

eingeschwärzt hat. Der vollständige Be-

richt blieb weiterhin klassifiziert und 

ging nur an den Bundesrat. 

Für eine mündliche Information der Öf-

fentlichkeit ist gemäss den Handlungs-

grundsätzen der GPDel primär der Prä-

sident zuständig. Es können aber auch 

andere Mitglieder zum Zug kommen, 

beispielsweise wenn der Präsident nicht 

verfügbar ist oder ein weiteres Mitglied 

mit Auskünften in der anderen Landes-

sprache betraut wird. Dabei darf jedoch 

nie vergessen werden, dass ein einzel-

nes Mitglied ohne vorgängigen Be-

schluss der Delegation an das Amtsge-

heimnis gebunden bleibt. 

Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, 

dass der Umgang mit den Medien aus-

gesprochen heikel und anspruchsvoll 

ist, insbesondere wenn letztere selber 

Informationen aus Indiskretionen der 

Verwaltung besitzen, auf welche die 

GPDel wiederum angemessen reagie-

ren soll. Wenn es nötig ist, werden wir 

vom Sekretariat wirkungsvoll unter-

stützt. 

Empfehlungen für die Oberaufsicht 

in den Kantonen 

Mir ist bewusst, dass die Erfahrungen 

der GPDel nur beschränkt auf die Praxis 

der kantonalen Oberaufsicht übertragen 

werden können. Bedenkenswert er-

scheinen mir aber folgende zwei 

Punkte: 
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1. Je nach Grösse der GPK könnte 

es sinnvoll sein, eine Subkommission 

mit der nachrichtendienstlichen Ober-

aufsicht zu beauftragen. In einem klei-

neren Gremium können die Herausfor-

derungen der Aufgabe besser gemeis-

tert werden, der Aufwand für den Infor-

mationsschutz sinkt, und das Vertrauen 

der beaufsichtigten Stellen ist leichter 

zu gewinnen. 

2. Das Sekretariat benötigt eine mi-

nimale Infrastruktur und Ressourcen, 

um das Gremium insbesondere beim In-

formationsschutz zu unterstützen, res-

pektive zu entlasten. Zu bedenken ist 

dabei, dass dieses Know-how auch den 

anderen Tätigkeiten der GPK, die der 

Vertraulichkeit bedürfen, zugutekom-

men kann. 
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2.3 Stufe der kantonalen parlamentarischen Aufsichtsorgane - 

Niveau des autorités de surveillance parlementaire cantonal 

 

Haute surveillance sur l’autorité canto-

nale de surveillance et sur les organes 

cantonaux d'exécution : conseiller na-

tional Hugues HILTPOLD, DélCdG32  

 

Les autorités de haute surveillance par-

lementaire à l'échelon de la Confédéra-

tion et des cantons ne peuvent exercer 

leurs attributions sans être informées de 

manière adéquate et précise de l'activité 

des services de renseignement qui en 

font l'objet. Mon exposé vise à vous pré-

senter les droits dont vous disposez à 

cet égard en matière d'information et de 

surveillance. Concrètement, je me con-

centrerai sur quatre questions : 

 Sur quelles instances exercez-

vous la haute surveillance parle-

mentaire ? 

                                                

32 Deutsche Übersetzung siehe S. 21ff. 

 Quelles activités de renseigne-

ment pouvez-vous et devez-vous 

contrôler ? 

 De quelles sources d'information 

disposez-vous à cet effet ? 

 Comment faut-il procéder lors-

que l'accès aux données de l'or-

gane d'exécution de votre canton 

vous est refusé ? 

Compétences en matière de surveil-

lance 

Votre compétence en matière de sur-

veillance est double. Selon la plupart 

des constitutions cantonales, les com-

missions de gestion des cantons exer-

cent en effet la haute surveillance non 

seulement sur l'exécutif cantonal, mais 

aussi sur l'administration qui lui est su-

bordonnée. Dans le domaine des activi-

tés de renseignement, cela signifie, 

d'une part, que vous exercez la haute 

surveillance sur les autorités cantonales 

de surveillance; autrement dit, vous sur-

veillez la surveillance. D'autre part, vous 

devez aussi, en vertu du principe du 

droit accessoire, exercer la haute sur-

veillance sur les organes cantonaux 

d'exécution. L'éventail de la surveillance 

qui en résulte pour vous, en votre qua-

lité d'autorité de surveillance parlemen-

taire, est par conséquent d'autant plus 

vaste. 
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Activités à contrôler 

Quelles activités de renseignement pou-

vez-vous et devez-vous contrôler? La 

réponse se trouve dans la loi fédérale 

sur le renseignement (LRens), plus pré-

cisément à l'art. 81, al. 2. Il s'agit de la 

disposition la plus importante, et de loin, 

pour les autorités de surveillance parle-

mentaire cantonales. Elle indique, 

moyennant un renvoi, quelles activités 

de renseignement vous pouvez contrô-

ler dans votre canton. Certes, l'art. 81, 

al. 2, LRens est une disposition potesta-

tive. Il n'en reste pas moins que l'inter-

prétation qu'en fait la DélCdG est sans 

équivoque: vous tous êtes censés faire 

usage de ce droit de contrôle. 

Concrètement, cette disposition prévoit 

que les autorités de surveillance parle-

mentaire cantonales peuvent contrôler 

l'exécution des mesures visées à l'art. 

85, al. 1, LRens. L'exécution en ques-

tion comprend essentiellement deux do-

maines. Premièrement, les mandats qui 

sont confiés par le Service de rensei-

gnement de la Confédération (SRC) et 

qui sont remplis par les organes canto-

naux d'exécution. Dans ces cas-là, il y a 

lieu de veiller à ce que les informations 

recueillies et traitées par les cantons sur 

mandat du SRC soient gérées correcte-

ment. On peut penser par exemple aux 

annonces que les organes cantonaux 

d'exécution doivent établir lorsqu'ils ap-

prennent qu'un concert néo-nazi est 

programmé. Deuxièmement, il s'agit de 

la recherche et du traitement d'informa-

tions par des organes agissant de leur 

propre chef dans le cadre de l'applica-

tion de la LRens. La surveillance parle-

mentaire peut contrôler si les informa-

tions recherchées et traitées spontané-

ment par les cantons sont gérées cor-

rectement. A ce propos, il convient en 

particulier de respecter les exigences en 

matière de protection des données. 

J'attire votre attention sur le fait que les 

autorités d'exécution cantonales peu-

vent mettre en œuvre des mesures de 

recherche non soumises à autorisation, 

comme les observations dans des lieux 

publics et librement accessibles ou le 

recours à des informateurs. Vous êtes 

nombreux à avoir entendu parler de l'af-

faire "Covassi", qui avait pour cadre 

mon canton, Genève; l'engagement 

d'informateurs de ce genre par les or-

ganes cantonaux d'exécution est égale-

ment soumis à la haute surveillance lé-

gislative. 

En un mot, il s'agit donc pour vous de 

contrôler la pertinence des activités de 

l'organe d'exécution et de l'autorité de 

surveillance de votre canton. Les cri-

tères de cette surveillance sont toujours 

la légalité, l'adéquation et l'efficacité. 

Sources d’information 

Pour dire les choses simplement, vous 

avez accès à deux sources d'informa-

tions: d'une part, le rapport d'activité de 

l'autorité de surveillance et, d'autre part, 

diverses listes. 

La première source d'information con-

cernant les activités de renseignement 

réside dans le rapport d'activité que 

l'autorité cantonale de surveillance ré-

dige à l'intention de son autorité supé-

rieure. En règle générale, ce rapport 

s'adresse à l'exécutif cantonal. Il doit 

être établi en vertu de l'ordonnance sur 
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la surveillance des activités de rensei-

gnement (OSRens), et plus précisément 

de son art. 12, al. 5. Le rapport d'activité 

remplit une double fonction. D'une part, 

il renseigne sur la question de savoir si 

l'exécutif assume son rôle d'autorité de 

surveillance. Ainsi, il constitue égale-

ment un rapport de gestion. D'autre part, 

le rapport d'activité vise à informer le 

Conseil d'État des principales lacunes 

que l'autorité de surveillance a décelées 

au sein de l'organe cantonal d'exécu-

tion. 

L'autorité cantonale de surveillance doit 

informer son autorité supérieure de ses 

activités annuellement ou selon les be-

soins. La DélCdG estime que les autori-

tés de surveillance parlementaire canto-

nales devraient consulter les rapports 

concernés. Il s'agit de la principale 

source d'information permettant à la 

haute surveillance parlementaire de 

contrôler le bon fonctionnement de 

l'autorité cantonale de surveillance. Si 

cela ne se fait pas déjà chez vous, la 

DélCdG vous recommande d'en discuter 

avec votre autorité cantonale de surveil-

lance ou avec le conseiller d'État res-

ponsable, et de définir la forme et la pro-

cédure relatives aux rapports d'activité 

visés à l'art. 12, al. 5, OSRens. Vous 

pouvez par exemple demander que l'on 

vous présente ces rapports ou en parler 

directement avec le membre du gouver-

nement concerné. N'oubliez pas que 

l'art. 12, al. 5, OSRens ne porte que sur 

des "exigences minimales". Vous êtes 

donc libres, en fonction du droit canto-

nal, de procéder à cet échange d'infor-

mations plus intensivement ou sous une 

forme plus concrète. 

Si vous voulez contrôler vous-mêmes 

l'activité de l'organe cantonal d'exécu-

tion, vous pouvez vous référer aux diffé-

rentes listes que le SRC doit mettre à la 

disposition de l'autorité de surveillance 

de votre canton. Vous avez accès, en 

particulier, à la liste des mandats que le 

SRC confie à votre canton, à la liste 

d'observation ou à la partie relative à 

votre canton de la liste concernant l'obli-

gation de communiquer des renseigne-

ments. Demandez à votre autorité can-

tonale de surveillance de pouvoir con-

sulter ces documents et assurez-vous 

que les mandats qui y figurent sont cor-

rectement exécutés. 

Refus de faire droit à une demande 

En principe, vous êtes en droit – et vous 

êtes même tenus – de savoir ce que 

votre organe cantonal d'exécution fait 

dans le cadre de l'application de la 

LRens. Vous devriez pouvoir retirer un 

grand nombre des informations en ques-

tion des rapports d'activité dont j'ai déjà 

parlé. De plus, vous avez le droit d'exi-

ger que vous soient remis les docu-

ments de votre organe d'exécution ou 

qu'il vous soit permis de les consulter 

sur place. Cela ne pose aucun problème 

quand il s'agit d'informations que l'or-

gane d'exécution a recueillies de son 

propre chef. Par contre, s'il s'agit d'infor-

mations que l'organe d'exécution a re-

çues du SRC ou qu'il a réunies sur man-

dat du SRC, ce dernier peut différer ou 

refuser leur consultation. Il faut pour 

cela qu'il fasse valoir des intérêts cru-

ciaux en matière de sûreté. En outre, la 

cheffe du DDPS, Mme Viola Amherd, 

doit donner son accord. 
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Je vous donne un exemple concret: un 

service partenaire étranger envoie au 

SRC des photos d'une personne qui est 

récemment rentrée en Europe en prove-

nance de Syrie. Les renseignements 

disponibles donnent à penser que la 

personne pourrait envisager de com-

mettre un attentat prenant pour cible un 

marché de Noël en Suisse. L'organe 

d'exécution de votre canton doit décou-

vrir si le domicile de cette personne est 

connu. L'autorité de surveillance parle-

mentaire veut maintenant savoir si l'or-

gane d'exécution a recherché et traité 

de manière licite les données concer-

nant le suspect. A cet effet, vous pouvez 

adresser une demande au SRC. Celui-

ci peut proposer à la conseillère fédé-

rale Viola Amherd de repousser la con-

sultation en raison d'une opération en 

cours. Un report de la livraison des in-

formations serait justement envisa-

geable parce que les photos provien-

nent d'un service partenaire. La cheffe 

du DDPS dispose alors de trente jours 

pour se prononcer sur la proposition du 

SRC. Si, à la suite de sa décision, on 

vous refuse le droit de consultation en 

votre qualité de haute surveillance par-

lementaire, il reste deux options aux 

cantons, une option juridique et une op-

tion politique : 

1. votre gouvernement cantonal 

peut s'adresser directement au Tribunal 

fédéral en intentant une action portant 

sur des contestations de droit public 

entre Confédération et cantons – sans 

passer par une instance inférieure. 

Cette procédure se déroule conformé-

ment à la loi sur le Tribunal fédéral ; 

2. si votre gouvernement ne sou-

haite pas prendre une telle mesure, 

vous pouvez prendre contact directe-

ment avec la DélCdG. La délégation dis-

pose de tout un éventail d'instruments 

servant à clarifier si les craintes du 

DDPS en matière de sûreté étaient jus-

tifiées ou si sa décision de restreindre la 

haute surveillance cantonale n'avait pas 

de fondement légal et était donc abu-

sive. 

Conclusion 

Je conclurai en résumant les quatre 

points essentiels que j'ai évoqués : 

 Votre haute surveillance ne se li-

mite pas aux autorités cantonales de 

surveillance, mais s'étend accessoire-

ment aussi à l'organe cantonal d'exécu-

tion. 

 Faites usage de votre droit de 

contrôle! L'art. 81, al. 2, LRens indique 

quelles tâches des organes cantonaux 

d'exécution vous pouvez contrôler – et 

devriez contrôler, de l'avis de la Dé-

lCdG ! 

 Vous disposez de nombreuses 

sources d'information. Consultez-les et 

parlez-en! En font notamment partie le 

rapport d'activité annuel selon l'art. 12, 

al. 5, OSRens ainsi que diverses listes. 

 E

nfin, ne baissez pas les bras si l'on vous 

refuse l'accès à certaines informations! 

Faites recours auprès du Tribunal fédé-

ral ou prenez contact directement avec 

la DélCdG. 
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Oberaufsicht über kantonale Dienstauf-

sicht und kantonale Vollzugsorgane: 

Übersetzung des Referates von NR 

Hugues HILTPOLD 

Vertreter der parlamentarischen Ober-

aufsicht auf Stufe Bund und Kanton kön-

nen ihre Tätigkeit nicht ausüben, ohne 

dass sie ausreichend und korrekt über 

die Tätigkeit der beaufsichtigten Nach-

richtendienste informiert sind. 

Das Ziel meiner Ausführungen ist es, 

diese Informations- und Aufsichts-

rechte, die Ihnen, sehr verehrte Kolle-

ginnen und Kollegen, zur Verfügung ste-

hen, zu erläutern.  

Konkret konzentriere ich mich auf fol-

gende vier Fragen: 

 Über welche Instanzen haben 

Sie die parlamentarische Ober-

aufsicht? 

 Welche Tätigkeiten können Sie 

prüfen? 

 Welche Informationsquellen ste-

hen Ihnen dazu zur Verfügung? 

 Wie gehen Sie vor, wenn Ihnen 

der Zugang zu berechtigten Infor-

mationen verweigert wird? 

Aufsichtskompetenzen 

Zunächst möchte ich kurz in Erinnerung 

rufen, was Ständerat Janiak heute Mor-

gen bereits erläutert hat: Ihre doppelte 

Aufsichtskompetenz. Nach Massgabe 

der meisten Kantonsverfassungen üben 

die kantonalen GPKs nämlich die Ober-

aufsicht sowohl über die kantonale Exe-

kutive als auch über die ihr unterstellte 

Verwaltung aus. Im Bereich der 

nachrichtendienstlichen Tätigkeiten 

heisst dies Folgendes: 

1. Einerseits üben Sie die Oberauf-

sicht über die kantonalen Dienstauf-

sichtsorgane aus. Sie sind gewisser-

massen die Aufsicht der Aufsicht. 

2. Andererseits haben Sie aufgrund 

des bereits erläuterten Akzessorietäts-

prinzips auch die Oberaufsicht über die 

kantonalen Vollzugsorgane wahrzuneh-

men. 

Das Aufsichtsspektrum, dass sich für 

Sie als parlamentarisches Aufsichtsor-

gan ergibt, ist dementsprechend breit.  

Zu prüfende Tätigkeiten 

Ich komme zur zweiten Frage: Welche 

Tätigkeiten im Bereich der Nachrichten-

dienste dürfen und sollten Sie über-

haupt beaufsichtigen? Die Antwort 

hierzu finden wir im Nachrichtendienst-

gesetz. Konkret in Art. 81 Abs. 2 NDG. 

Für die kantonalen parlamentarischen 

Aufsichtsorgane ist dies der mit Abstand 

wichtigste Artikel. Geregelt wird darin 

mittels Verweis, welche nachrichten-

dienstlichen Tätigkeiten Sie in ihrem 

Kanton überprüfen können.  

Zwar handelt es sich bei Art. 81 Abs. 2 

NDG lediglich um eine «kann-Bestim-

mung». Nichtsdestotrotz vertritt die 

GPDel die dezidierte Auffassung, dass 

Sie alle von diesem Prüfungsrecht Ge-

brauch machen sollten. Art. 81 Abs. 2 

NDG besagt, dass kantonale parlamen-

tarische Aufsichtsorgane den Vollzug 

des NDG durch die Kantone gemäss Art. 

85 Abs. 1 NDG überprüfen können. Die-

ser Vollzug beinhaltet im Wesentlichen 

folgende zwei Teilbereiche. 

1. Erstens geht es um die Aufträge 

des NDB, welche durch die kantonalen 
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Vollzugsorgane durchgeführt werden. 

Hierbei muss auf einen korrekten Um-

gang mit Informationen geachtet wer-

den, welche Kantone aufgrund eines 

NDB-Auftrages beschaffen und bearbei-

ten.33 Exemplarisch kann hier auf Mel-

dungen verwiesen werden, welche die 

kantonalen Vollzugsorgane im Rahmen 

eines sich anbahnenden Neonazi-Kon-

zertes erstatten müssen. 

2. Zweitens geht es um die Informa-

tionsbeschaffung und Informationsbear-

beitung zum eigenständigen Vollzug 

des NDG. Die parlamentarische Auf-

sicht kann überprüfen, dass der Um-

gang mit Informationen, welche Kantone 

unaufgefordert beschaffen und bearbei-

ten, korrekt erfolgt.34 Hierbei geht es ins-

besondere um die Einhaltung der Daten-

schutz-Vorschriften.35 

Ich möchte Sie in diesem Zusammen-

hang darauf hinweisen, dass es kanto-

nalen Vollzugsorganen gestattet ist, ge-

nehmigungsfreie Beschaffungsmass-

nahmen36 einzusetzen. Dazu gehören 

u.a. Beobachtungen an öffentlichen und 

allgemein zugänglichen Orten37 oder die 

Führung von menschlichen Quellen.38 

Vielen von Ihnen ist die Affäre 

«Covassi» in meinem Heimatkanton 

Genf noch ein Begriff. Auch der Einsatz 

solcher menschlichen Quellen durch die 

kantonalen Vollzugsorgane unterliegt 

der legislativen Oberaufsicht. 

Vereinfacht gesagt geht es also darum, 

dass Sie das Wirken Ihres kantonalen 

Vollzugsorganes sowie der kantonalen 

                                                

33 Art. 85 Abs. 1 NDG i.V.m. Art. 9 NDG. 
34 Art. 85 Abs. 1 i.V.m. Art. 19 Abs. 4 NDG. 
35 Art. 12 abs. 3 VAND. 

Dienstaufsicht auf ihre Korrektheit über-

prüfen. Die Prüfparameter sind dabei 

stets die Rechtmässigkeit, die Zweck-

mässigkeit und die Wirksamkeit. 

Informationsquellen 

Ich komme nun zu meinem dritten 

Punkt. Hierbei geht es um die Frage, 

welche Informationsquellen Ihnen zur 

Ausübung der Oberaufsicht zustehen. 

Vereinfacht dargestellt haben Sie Zu-

griff auf zwei Informationsquellen: Dies 

betrifft einerseits einen Tätigkeitsbericht 

des Dienstaufsichtsorgans und anderer-

seits diverse Listen. Lassen Sie mich 

dies kurz erläutern: 

Die primäre Informationsquelle über 

nachrichtendienstliche Tätigkeiten soll-

ten Sie in einem Tätigkeitsbericht fin-

den, welcher das kantonale Dienstauf-

sichtsorgan zuhanden seiner vorgesetz-

ten Stelle verfasst. In der Regel richtet 

sich der Bericht an die kantonale Exeku-

tive. Geregelt ist dieser Tätigkeitsbe-

richt in der «Verordnung über die Auf-

sicht über die nachrichtendienstlichen 

Tätigkeiten» oder kurz VAND. Spezi-

fisch in Art. 12 Abs. 5. 

Der Tätigkeitsbericht hat eine doppelte 

Funktion: Einerseits gibt er Aufschluss 

darüber, ob die Exekutive Ihre Dienst-

aufsicht wahrnimmt. Der Tätigkeitsbe-

richt ist daher auch ein Rechenschafts-

bericht. Andererseits sollte der Tätig-

keitsbericht den Regierungsrat auch 

36 Art. 85 Abs. 1 NDG. 
37 Art. 14 NDG. 
38 Art. 15 NDG. 
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über die wichtigsten Mängel informie-

ren, welche die Dienstaufsicht beim 

kantonalen Vollzugsorgan festgestellt 

hat.39 

Die kantonale Dienstaufsicht muss min-

destens jährlich oder nach Bedarf über 

ihre Tätigkeit informieren. Die GPDel 

vertritt die Ansicht, dass die kantonalen 

parlamentarischen Aufsichtsorgane 

diese Berichte einsehen sollten. Sie 

sind die wichtigste Informationsquelle, 

damit die parlamentarische Oberauf-

sicht die Funktionsfähigkeit der kanto-

nalen Dienstaufsicht überprüfen kann. 

Sollte dies nicht bereits passiert sein, 

empfiehlt Ihnen die GPDel, sich in naher 

Zukunft mit Ihrem Kantonalen Dienst-

aufsichtsorgan oder dem zuständigen 

Regierungsrat auszutauschen und die 

Form sowie das Verfahren der Tätig-

keitsberichte gemäss Art. 12 Abs. 5 

VAND zu regeln. Sie können sich diesen 

Bericht beispielsweise präsentieren las-

sen oder sie direkt mit dem zuständigen 

Regierungsmitglied diskutieren. Beden-

ken Sie: bei Art. 12 Abs. 5 VAND han-

delt es sich lediglich um «Mindestanfor-

derungen». Es steht Ihnen nach Mass-

gabe des kantonalen Rechts frei, diesen 

Informationsaustausch intensiver oder 

in einer konkreter ausgestalteten Form 

wahrzunehmen. 

Wenn Sie die Tätigkeit des kantonalen 

Vollzugsorgans selbst überprüfen wol-

len, können Sie auf verschiedene Listen 

zurückgreifen, welche der NDB der 

Dienstaufsicht Ihres Kantons zur Verfü-

gung stellen muss.  40 Spezifisch haben 

                                                

39 Art. 12 VAND.  

Sie Zugriff zur Liste mit den Aufträgen 

des NDB an Ihre Kantone, auf die Be-

obachtungsliste oder auf den kantona-

len Teil der Liste mit Meldepflichten. 

Verlangen Sie von ihrem kantonalem 

Dienstaufsichtsorgan Einsicht in diese 

Dokumente und vergewissern Sie sich, 

dass die darin enthaltenen Aufträge kor-

rekt vollzogen werden. 

Gesuchsverweigerung 

Ich komme nun zu meinem vierten und 

letzten Punkt: Wie ist vorzugehen, wenn 

Ihnen der Zugang zu Daten des Vollzug-

sorgans Ihres Kantons verwehrt bleibt. 

Grundsätzlich gilt: Sie dürfen – und 

müssen! – wissen, was ihr kantonales 

Vollzugsorgan zum Vollzug des Nach-

richtendienstgesetzes tut! Viele dieser 

Informationen sollten Sie aus dem eben 

erwähnten Tätigkeitsbericht in Erfah-

rung bringen können. 

Überdies haben Sie das Recht, Unterla-

gen Ihres Vollzugsorganes heraus zu 

verlangen oder vor Ort einzusehen. Dies 

ist immer dann unproblematisch, wenn 

es sich um Informationen handelt, wel-

che das Vollzugsorgan in eigener Kom-

petenz beschafft hat. 

Handelt es sich jedoch um Informatio-
nen, welche das Vollzugsorgan vom 
NDB erhalten hat oder in dessen Auftrag 
beschafft hat, so kann der NDB die Ein-
sicht aufschieben oder verweigern. Vo-
raussetzung für eine solche Verweige-
rung ist die Geltendmachung von we-
sentlichen Sicherheitsinteressen. Zu-
dem muss die Vorsteherin des VBS, 

40 Art. 82 Abs. 3 NDG. 
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Frau Viola Amherd, ihr Einverständnis 
geben. 41 

 

Ich mache Ihnen ein Beispiel: Ein aus-
ländischer Partnerdienst schickt dem 
NDB Fotos von einer Person, die kürz-
lich aus Syrien nach Europa zurückge-
kehrt ist. Die bisherigen Erkenntnisse 
lassen vermuten, dass die Person beab-
sichtigen könnte, einen Anschlag auf ei-
nen Schweizer Weihnachtsmarkt zu ver-
üben. Das Vollzugsorgan ihres Kantons 
soll abklären, ob der Aufenthaltsort die-
ser Person bekannt ist. Das parlamen-
tarische Aufsichtsorgan will nun wissen, 
ob das Vollzugsorgan die Daten über 
den Gefährder rechtmässig beschafft 
und bearbeitet hat. Hierzu können Sie 
ein Gesuch an den NDB stellen. Der 
NDB hat die Möglichkeit, bei Bundesrä-
tin Amherd den Antrag zu stellen, dass 
die Einsicht aufgrund einer laufenden 
Operation aufgeschoben wird. Gerade 
weil das Foto von einem Partnerdienst 
stammt, liegt ein Aufschub der Informa-
tion nahe. Die Chefin des VBS hat in ei-
nem solchen Fall innerhalb von 30 Ta-
gen über den Antrag des NDB zu ent-
scheiden.42 
 
Sollte dieser Entscheid negativ ausfal-
len und Ihnen wird als parlamentarische 
Oberaufsicht das Einsichtsrecht ver-
wehrt, stehen den Kantonen zwei Optio-
nen offen; eine gerichtliche und ein po-
litische: 
 

1. Einerseits kann Ihre Kantonsre-
gierung mittels Klage in öffentlich-recht-
lichen Streitigkeiten zwischen Bund und 
Kantonen direkt – d.h. ohne Vorinstanz 
– an das Bundesgericht gelangen. Die-
ses Verfahren richtet sich sodann nach 
dem Bundesgerichtsgesetz.43 

2. Sollte ein solches Vorgehen mit 
Ihrer Kantonsregierung nicht möglich 
sein, steht Ihnen alternativ die Option 

                                                

41 Art. 11 Abs. 3-4 VAND.  
42 Art. 11 Abs. 4 VAND. 

offen, direkt mit der GPDel in Kontakt zu 
treten. Die GPDel verfügt über das In-
strumentarium, um abzuklären, ob die 
Sicherheitsbedenken des VBS gerecht-
fertigt waren oder dazu missbraucht 
wurden, die kantonale Oberaufsicht in 
unzulässiger Weise einzuschränken. 
 

Schluss  

Ich komme zum Schluss und rekapitu-
liere hierzu kurz meine vier Haupt-
punkte: 
 

 Ihre Oberaufsicht beschränkt 

sich nicht auf das kantonale Dienstauf-

sichtsorgan, sondern erstreckt sich ak-

zessorisch auch auf das kantonale Voll-

zugsorgan. Seien Sie sich dessen be-

wusst! 

 Nehmen Sie ihre Prüfrechte 

wahr! Art. 81 Abs. 2 NDG legt dar, wel-

che Aspekte der kantonalen Vollzugsor-

gane Sie überprüfen können – und nach 

Ansicht der GPDel auch sollten! 

 Sie haben umfangreiche Infor-

mationsquellen. Konsultieren und disku-

tieren Sie diese! Dazu gehört der jährli-

che Tätigkeitsbericht gemäss Art. 12 

Abs. 5 VAND sowie diverse Listen. 

 Und last but not least: lassen Sie 

nicht locker, wenn Ihnen Informationen 

verweigert werden! Beschreiten Sie den 

Rechtsweg über das Bundesgericht o-

der melden Sie sich direkt bei der 

GPDel. 

  

43 Art. 120 Abs. 1 Bst. b BGG. 
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Informations relevant des services de 

renseignement à l’intention des exécu-

tifs cantonaux : conseillère aux Etats 

Anne SEYDOUX, DélCdG44  

 

Au mois d'octobre 2018, le Grand Con-

seil genevois s'est penché sur une 

question écrite urgente déposée par l'un 

de ses membres, M. Jean Batou, qui 

souhaitait savoir si le conseiller d'Etat 

Pierre Maudet avait reçu des rapports 

du Service de renseignement de la Con-

fédération (SRC) ou de l'organe d'exé-

cution cantonal et, dans l'affirmative, si 

cette manière de faire était autorisée 

d'un point de vue juridique. Dans sa ré-

ponse du 31 octobre 2018, le Gouverne-

ment genevois a confirmé que le con-

seiller d'Etat Pierre Maudet avait effec-

tivement reçu différents rapports de son 

organe d'exécution cantonal, mais que 

cette procédure était conforme au droit, 

car, en 2012, le directeur du SRC de 

l'époque avait autorisé oralement la 

transmission de ces rapports. 

                                                

44 Deutsche Übersetzung siehe S. 28ff 

Lorsque la Tribune de Genève a pris 

contact avec le président de la DélCdG, 

en novembre 2018, celui-ci a clairement 

rappelé que, jusqu'avant septembre 

2017, soit jusqu'à l'entrée en vigueur de 

la loi sur le renseignement (LRens), au-

cune disposition légale n'interdisait la 

remise d'informations provenant du ren-

seignement par les organes d'exécution 

cantonaux à des échelons hiérarchiques 

supérieurs. En outre, il n'entrait pas 

dans les compétences du directeur du 

SRC d'avaliser ou d'interdire la trans-

mission de ce type d'informations au 

conseiller d'Etat concerné. 

Considérant la situation juridique par 

rapport à la LRens, la DélCdG voulait 

procéder à des investigations supplé-

mentaires et présenter ses conclusions 

lors de la conférence d'aujourd'hui avec 

les autorités de haute surveillance des 

parlements cantonaux. 

Prescriptions de la LRens concer-

nant la transmission d’informations 

du renseignement par les organes 

d’exécution cantonaux 

Lors de la consultation sur la LRens, 

huit gouvernements cantonaux et la 

Conférence des commandants des po-

lices cantonales de Suisse (CCPCS) 

avaient suggéré d'inscrire dans la loi la 

possibilité d'utiliser des informations re-

cueillies par les services de renseigne-

ment pour les tâches de police de sécu-

rité des cantons, telles que la protection 

d'une manifestation importante comme 

le WEF. Concrètement, cela signifiait 

que des rapports de situation établis par 
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le SRC, qui contiennent des informa-

tions des services de renseignements 

cantonaux, devaient être disponibles 

pour les forces de police cantonales 

lorsque ces dernières avaient à assurer 

la protection de grands événements. 

Pour répondre à la demande des can-

tons, une disposition a été introduite à 

l'art. 46 LRens par l'ajout d'un alinéa 3. 

Le Conseil fédéral devait s'appuyer sur 

cette disposition pour établir à quels 

services ou organes et, le cas échéant, 

dans quelle ampleur, les organes d'exé-

cution cantonaux pouvaient transmettre 

des informations et des rapports prove-

nant du SRC. La formulation de l'art. 46, 

al. 3, LRens ne répond que partielle-

ment à la demande originelle des can-

tons: ainsi, il est précisé que la trans-

mission d'informations provenant du 

renseignement est autorisée "lorsque 

l'appréciation de mesures visant à pré-

server la sécurité […] le requiert". Cette 

formulation nous apparaît malencon-

treuse, car les informations recueillies 

par les services de renseignement n'ont 

pas vocation à servir de base pour éva-

luer les mesures de sécurité envisagées 

par le pouvoir exécutif. Elles doivent 

plutôt être exploitées pour évaluer la si-

tuation en matière de sécurité afin de 

définir ensuite les mesures à prendre 

les plus adéquates. C'est dans ce sens 

que l'art. 46, al. 3, LRens doit être inter-

prété. 

Selon le message relatif à la LRens, les 

cantons doivent continuer à garder leurs 

possibilités légales de transmettre des 

informations du renseignement dans le 

cadre de la nouvelle législation. Dès 

lors, le Conseil fédéral doit prendre en 

considération, dans la réglementation 

de la transmission de ces informations, 

les autorités déjà mentionnées dans les 

ordonnances de l'ancien droit. En font 

partie les autorités auxquelles sont su-

bordonnés les organes d'exécution can-

tonaux ainsi que les corps de police 

cantonaux. 

L'art. 82 LRens, qui règle la surveillance 

cantonale, est également important 

dans le cadre de la transmission d'infor-

mations du renseignement à des autori-

tés supérieures. Lorsque des intérêts 

cruciaux en matière de sûreté l'exigent, 

le SRC peut interdire aux autorités can-

tonales de surveillance la consultation 

de données qui sont traitées par le can-

ton sur mandat de la Confédération. Il 

ne serait cependant pas logique qu'un 

conseiller d'État puisse recevoir des in-

formations du renseignement dans le 

cadre de ses fonctions dirigeantes, mais 

que l'accès à ces informations lui soit re-

fusé dans le cadre de la surveillance 

qu'il exerce sur les organes d'exécution 

cantonaux. L'art. 82, al. 4, LRens doit 

donc pouvoir s'appliquer à toute trans-

mission de ce type d'informations à des 

autorités supérieures, quel que soit l'ob-

jectif poursuivi par l'utilisation de ces in-

formations. Contrairement à ce que pré-

voyait l'ancien droit, le SRC a mainte-

nant compétence pour interdire, dans 

certains cas dûment motivés, la trans-

mission d'informations provenant du 

renseignement à un conseiller d'État. 

Ce principe n'est toutefois valable que 

pour les informations que les organes 

d'exécution cantonaux reçoivent du 

SRC ou qui sont recueillies sur mandat 

de ce dernier La transmission aux repré-

sentants de l'exécutif d'informations que 

les organes d'exécution cantonaux ont 

eux-mêmes recueillies dans le cadre du 
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mandat légal conféré par la LRens reste 

possible sans restriction. 

Réglementation erronée et lacu-

naire concernant la transmission 

d’informations par l’ordonnance sur 

le renseignement (ORens) 

Le Conseil fédéral a réglé la transmis-

sion d'informations provenant du rensei-

gnement par les organes d'exécution 

cantonaux dans l'art. 33 ORens. Nous 

estimons toutefois que cet article est in-

compatible avec le droit supérieur sur 

plusieurs points: par exemple, l'alinéa 7, 

qui règle la transmission de données à 

des services supérieurs à des fins 

d'exercice de la surveillance, ne prévoit 

pas de droit de regard pour le SRC, ce 

qui va à l'encontre de l'art. 82, al. 4, 

LRens. 

En outre, l'art. 33 ORens ne donne pas 

la possibilité aux services supérieurs de 

recevoir de leurs organes d'exécution 

cantonaux les informations nécessaires 

pour qu'ils puissent accomplir leurs 

tâches de conduite envers ces organes. 

D'après le message concernant la 

LRens, cette possibilité, qui existait 

sous l'ancien droit, devrait également fi-

gurer dans l'ordonnance. Par consé-

quent, il apparaît que le nouveau droit 

est lacunaire pour ce qui est de la trans-

mission d'informations du renseigne-

ment aux exécutifs cantonaux. 

L'art. 33 ORens ne répond pas non plus 

à l'exigence formulée lors de la consul-

tation selon laquelle il conviendrait 

d'inscrire dans la loi la possibilité de 

transmettre des informations du rensei-

gnement afin que les cantons puissent 

exercer leurs mandats de police de sé-

curité. Les corps de police devraient no-

tamment avoir accès aux informations 

qui leur sont nécessaires dès les tra-

vaux préparatoires à la mise en place 

des dispositifs de sécurité. Selon les ex-

plications relatives à l'alinéa 5, ce n'est 

le cas que lorsque ces corps de police 

se trouvent face à une situation d'ur-

gence ou de légitime défense. Or, ces 

critères ne répondent en rien au mandat 

législatif qu'avait reçu le Conseil fédé-

ral. 

Avec ses onze alinéas, l'art. 33 ORens 

est deux fois plus long que tout autre ar-

ticle de cette ordonnance, ce qui reflète 

une tentative de régler si possible tous 

les cas d'espèce. Du point de vue de la 

technique législative, cette approche est 

particulièrement inadéquate puisqu'elle 

rend les textes très complexes et con-

fus, et amène à régler des cas insigni-

fiants en oubliant des cas beaucoup 

plus pertinents. Dans d'autres cas en-

core, les réglementations se contredi-

sent. 

Un exemple: les al. 1 à 3 prévoient clai-

rement que les ministères publics can-

tonaux peuvent recevoir des informa-

tions provenant du renseignement si 

cela s'impose pour évaluer des mesures 

visant au maintien de la sûreté. De 

même, les tribunaux pénaux cantonaux 

peuvent recevoir ces informations si 

cela permet d'écarter une menace im-

portante en matière de sécurité pu-

blique. Pourtant, ces tâches ne relèvent 

pas des compétences de ces organes. 

En outre, une possibilité a été oubliée: 

celle de transmettre à ces organes des 

informations leur permettant d'exercer 
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leur mandat dans le cadre de la pour-

suite pénale. 

Enfin, l'art. 33 ORens contient, pour ce 

qui est de la transmission des informa-

tions à des organes d'exécution d'autres 

cantons, des réglementations extrême-

ment différentes et même complètement 

divergentes. Ainsi, la transmission 

d'informations recueillies sur mandat du 

SRC requiert toujours, selon l'alinéa 3, 

le consentement préalable du SRC. Or, 

selon l'alinéa 8, aucune autorisation 

n'est nécessaire pour communiquer des 

données personnelles à une autre auto-

rité d'exécution cantonale dans le cadre 

de groupes de travail intercantonaux. 

Besoin d’agir au niveau de la sur-

veillance et de la haute surveillance 

Au vu de ces considérations juridiques, 

la DélCdG parvient à la conclusion que 

les dispositions de l'ordonnance concer-

nant la transmission d'informations pro-

venant du renseignement par les can-

tons sont lacunaires, voire contrevien-

nent à la loi. Sur la base de cette ordon-

nance, il n'est pas possible aux organes 

d'exécution cantonaux de travailler en 

conformité avec la loi, et aux autorités 

de surveillance et de haute surveillance, 

d'exercer leur mandat correctement. La 

DélCdG considère donc que l'art. 33 

ORens doit être entièrement révisé dans 

les plus brefs délais et sans attendre 

une révision de la LRens. Dans cette 

perspective, la DélCdG a insisté auprès 

de la cheffe du DDPS, lors de leur en-

tretien d'hier, sur la nécessité de réviser 

ce texte au plus vite. Une telle révision 

présentant également un grand intérêt 

pour les cantons, la DélCdG considère 

qu'il serait logique que ceux-ci y appor-

tent leur soutien. 

 

Nachrichtendienstliche Informationen 

zuhanden der kantonalen Exekutive: 

Übersetzung des Referates von SR 

Anne SEYDOUX 

Im Oktober 2018 behandelte der Genfer 

Grosse Rat eine dringliche Anfrage sei-

nes Ratsmitglieds Jean Batou. Dieser 

wollte wissen, ob Regierungsrat Pierre 

Maudet Berichte des Nachrichtendiens-

tes des Bundes (NDB) oder des kanto-

nalen Vollzugsorgans erhalten hatte 

und ob eine solche Weitergabe über-

haupt rechtlich zulässig gewesen wäre. 

In ihrer Antwort vom 31. Oktober 2018 

bestätigte die Genfer Regierung, dass 

Regierungsrat Maudet von seinem kan-

tonalen Vollzugsorgan verschiedentlich 

Berichte erhalten hatte. Dieses Vorge-

hen erachtete die Genfer Regierung als 

rechtlich zulässig, weil der damalige Di-

rektor des NDB dies offenbar im Jahr 

2012 mündlich so bewilligt habe. 

Als die «Tribune de Genève» Anfang 

November 2018 den Präsidenten der 

GPDel kontaktierte, stellte dieser klar, 

dass vor September 2017, d.h. dem In-

krafttreten des Nachrichtendienstgeset-

zes (NDG), keine rechtlichen Schranken 

bestanden, was die Weitergabe von In-

formationen durch ein kantonales Voll-

zugsorgan an die vorgesetzten Stellen 

betraf. Insbesondere war es nicht Sache 

des Direktors NDB gewesen, die Infor-

mationsweitergabe an den zuständigen 

Regierungsrat zu bewilligen oder zu ver-

bieten. 
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Bezüglich der Rechtslage unter dem 

neuen NDG wollte die GPDel noch wei-

tere Abklärungen vornehmen. Ihre 

Schlussfolgerungen sollte die GPDel 

dann an ihrer Konferenz mit den Ober-

aufsichtsorganen der kantonalen Parla-

mente präsentieren.  

Vorgaben des NDG für die Informa-

tionsweitergabe durch die kantona-

len Vollzugsorgane 

In der Vernehmlassung zum NDG reg-

ten acht Kantonsregierungen (AR, BE, 

SG, SO, SZ, TG, UR und ZG) und die 

KKPKS an, die Verwendung von nach-

richtendienstlichen Erkenntnissen für si-

cherheitspolizeiliche Aufgaben der Kan-

tone im Gesetz zu verankern. Als Bei-

spiel wurde der Schutz eines Anlasses 

wie das WEF genannt. Konkret sollten 

Lageberichte des NDB, welche auch mit 

nachrichtendienstlichen Informationen 

aus den Kantonen erstellt wurden, da-

nach auch den kantonalen Polizeikorps 

für den Schutz eines solchen Anlasses 

zur Verfügung stehen. 

Um diesem Anliegen der Kantone zu 

entsprechen, wurde laut der Botschaft 

zum NDG eine eigene Bestimmung ge-

schaffen (Art. 46 Abs. 3 NDG). Der Bun-

desrat sollte gestützt darauf regeln, an 

welche Stellen und in welchem Umfang 

die kantonalen Vollzugsorgane Informa-

tionen und Berichte des NDB weiterge-

ben durften. 

Der Wortlaut von Art. 46 Abs. 3 NDG 

wiederspiegelt jedoch nur beschränkt 

das ursprüngliche Anliegen der Kan-

tone. Insbesondere die Formulierung, 

dass die Informationsweitergabe zur 

«Beurteilung von Massnahmen zur 

Wahrung der Sicherheit» erfolgen soll, 

ist unglücklich ausgefallen. Nachrich-

tendienstliche Informationen dienen 

nämlich nicht dazu, die von der Exeku-

tive erwogenen Sicherheitsmassnah-

men zu beurteilen. Die Informationen 

werden vielmehr zur Beurteilung der Si-

cherheitslage benötigt, um danach die 

richtigen Massnahmen zu beschliessen. 

Die Zweckbestimmung von Art. 46 Abs. 

3 NDG ist deshalb in diesem Sinn aus-

zulegen. 

Laut der Botschaft zum NDG sollen die 

Kantone auch unter der neuen Rege-

lung ihre bisherigen rechtlichen Mög-

lichkeiten, nachrichtendienstliche Infor-

mationen weiterzugeben, behalten. 

Folglich hat der Bundesrat bei der Re-

gelung der Weitergabe diejenigen Stel-

len zu berücksichtigen, welche bereits in 

den Verordnungen unter dem alten 

Recht erwähnt wurden. Dazu gehören 

namentlich die Stellen, die den kantona-

len Vollzugsorganen hierarchisch über-

geordnet sind, und die kantonalen Poli-

zeikorps. 

Für die Informationsweitergabe an vor-

gesetzte Stellen ist aber auch Art. 82 

NDG von Bedeutung, in welchem die 

Dienstaufsicht geregelt ist (vgl. Präsen-

tation von NR Hiltpold). Wenn wesentli-

che Sicherheitsinteressen es erfordern, 

kann der NDB der kantonalen Dienstauf-

sicht die Einsicht in Daten verweigern, 

die der Kanton im Auftrag des Bundes 

bearbeitet. 

Es würde allerdings keinen Sinn ma-

chen, wenn ein Regierungsrat Informa-

tionen zur Wahrnehmung seiner Füh-

rungsfunktion erhalten darf, welche ihm 

für seine Dienstaufsicht vorenthalten 
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werden können. Art. 82 Abs. 4 NDG ist 

deshalb auf jede Weitergabe von Infor-

mationen an die vorgesetzten Stellen 

anwendbar, unabhängig vom Zweck ih-

rer Verwendung. Im Gegensatz zum 

früheren Recht hat der NDB heute somit 

die Kompetenz, die Weitergabe von In-

formationen an den zuständigen Regie-

rungsrat in begründeten Fällen zu ver-

bieten. 

Dies gilt jedoch nur für Informationen, 

welche ein kantonales Vollzugsorgan 

vom NDB erhalten oder in seinem Auf-

trag beschafft hat. Die Weitergabe von 

Informationen, welche die kantonalen 

Vollzugsorgane selbständig und ge-

stützt auf den allgemeinen Informations-

auftrag zum Vollzug des NDG beschafft 

haben, ist weiterhin uneingeschränkt an 

die Exekutive möglich. 

Fehlerhafte und unvollständige Re-

gelung der Informationsweitergabe 

in der Nachrichtendienstverordnung 

(NDV) 

In Art. 33 der Nachrichtendienstverord-

nung (NDV) hat der Bundesrat die Wei-

tergabe von Informationen durch die 

kantonalen Vollzugsorgane geregelt. 

Dieser Artikel ist jedoch in mehreren 

Punkten nicht mit dem übergeordneten 

Recht vereinbar. So sieht Absatz 7 für 

die Bekanntgabe von Informationen an 

die vorgesetzten Stellen zur Wahrneh-

mung der Dienstaufsicht kein Mitspra-

cherecht des NDB vor. Dies widerspricht 

jedoch dem bereits erwähnten Art. 82 

Abs. 4 NDG. 

Weiter sieht Art. 33 NDV keine Möglich-

keit vor, dass die vorgesetzten Stellen 

die notwendigen Informationen von ih-

ren kantonalen Vollzugsorganen erhal-

ten, um ihre Führungsfunktion gegen-

über diesen auszuüben. Laut der Bot-

schaft zum NDG müsste diese Möglich-

keit, welche unter dem altem Recht be-

stand, auch in der neuen Verordnung 

gewahrt werden. Demzufolge besteht 

rechtlich eine Lücke in Bezug auf die In-

formationsweitergabe an die kantonale 

Exekutive. 

Der Artikel entspricht auch nicht der 

Forderung aus der Vernehmlassung, die 

Weitergabe von Informationen für si-

cherheitspolizeiliche Aufgaben der Kan-

tone rechtlich zu verankern. Insbeson-

dere sollten die Polizeikorps bereits bei 

der Vorbereitung des Sicherheitsdispo-

sitivs Zugang zu nachrichtendienstli-

chen Informationen haben. Gemäss den 

Erläuterungen zu Absatz 5 soll dies je-

doch erst geschehen, wenn eine not-

wehr- oder notstandsähnlichen Situa-

tion entstanden ist. Dies entspricht defi-

nitiv nicht dem Regelungsauftrag des 

Gesetzes an den Bundesrat. 

Art. 33 NDV ist mit elf Absätzen doppelt 

so lang ist wie jeder andere Artikel der 

Verordnung. Offensichtlich wurde ver-

sucht, darin möglichst jeden Einzelfall 

regeln. Aus gesetzestechnischer Sicht 

erweist sich dieser Regelungsansatz je-

doch als höchst ungeeignet. Er bringt 

eine unübersichtliche Komplexität mit 

sich, welche dazu führt, dass sinnlose 

Fälle geregelt und relevante Fälle ver-

gessen wurden. Zu anderen Fällen wie-

derum widersprechen sich die Regelun-

gen. 
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Beispielsweise sehen die Absätze 1 bis 

3 eindeutig vor, dass kantonale Staats-

anwaltschaften Informationen zur Beur-

teilung von Massnahmen zur Wahrung 

der Sicherheit erhalten dürfen. Ebenso 

ist vorgesehen, dass kantonale Strafge-

richte Informationen erhalten sollen, um 

eine erhebliche Gefährdung der öffentli-

chen Sicherheit abzuwenden. Alle diese 

Aufgaben fallen jedoch nicht in die Zu-

ständigkeit dieser Behörden. Gleichzei-

tig ging jedoch die Möglichkeit verges-

sen, zum Zweck der Strafverfolgung die-

sen Behörden Informationen bekanntzu-

geben. 

Art. 33 NDV enthält zudem für die Wei-

tergabe von Informationen an die kanto-

nalen Vollzugsorgane anderer Kantone 

unterschiedliche Regelungen, die nicht 

miteinander vereinbar sind. So benötigt 

die Weitergabe von Informationen, die 

im Auftrag des NDB beschafft wurden, 

gemäss Absatz 3 immer die vorgängige 

Zustimmung des NDB. Nach Absatz 8 

ist jedoch eine Bewilligung nicht nötig, 

wenn diese Informationen gleichzeitig 

an verschiedene kantonale Vollzugsor-

gane gehen, die eine interkantonalen 

Arbeitsgruppe gebildet haben. 

Handlungsbedarf für die Aufsicht 

und Oberaufsicht auf allen Stufen 

Die GPDel kommt zum Schluss, dass 

die Weitergabe von nachrichtendienstli-

chen Informationen durch die Kantone 

auf Stufe Verordnung gesetzeswidrig 

und fehlerhaft geregelt wurde. 

Auf der Basis dieser Verordnung ist we-

der eine rechtskonforme Arbeit der kan-

tonalen Vollzugsorgane, noch eine Auf-

sicht oder Oberaufsicht über ihre Tätig-

keit möglich. Aus Sicht der GPDel sollte 

deshalb Art. 33 NDV rasch und umfas-

send revidiert werden. 

Die GPDel hat bereits anlässlich ihrer 

gestrigen Aussprache mit der Vorstehe-

rin des VBS (Eidgenössisches Departe-

ment für Verteidigung, Bevölkerungs-

schutz und Sport) auf eine rasche Revi-

sion gedrängt. Da dies auch im Inte-

resse der Kantone ist, würde die GPDel 

es als opportun erachten, dass dieses 

Anliegen gegenüber dem VBS von den 

Kantonen unterstützt wird.   
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2.4 Zusammenarbeit zwischen der GPDel und den kantonalen parlamenta-

rischen Aufsichtsorganen –                                                                        

Collaboration entre la DélCdG et les organes de surveillance cantonales  

 

Zwischenfazit zur Zusammenarbeit zwi-

schen der GPDel und den kantonalen 

parlamentarischen Aufsichtsorganen 

von Ständerat Claude JANIAK 

Nachdem Alex Kuprecht und ich über 

die GPDel referiert und sich Hugues 

Hiltpold und Anne Seydoux zu den Auf-

gaben der kantonalen parlamentari-

schen Aufsichtsorgane geäussert ha-

ben, komme ich zu einem ersten Zwi-

schenfazit, bei dem ich die ersten bei-

den Teile in Verbindung setze. Ziel mei-

ner Ausführungen ist es, das Verhältnis 

zwischen der GPDel und den kantona-

len parlamentarischen Aufsichtsorga-

nen zu erörtern. - Es geht um folgende 

Fragen: 

 Wie sollen die parlamentarischen 

Aufsichtsorgane auf Stufe Bund und 

Kanton zusammenarbeiten? 

 Wie müssen die parlamentari-

schen Aufsichtsorgane auf Stufe Bund 

und Kanton zusammenarbeiten? 

 Wie wollen die parlamentari-

schen Aufsichtsorgane auf Stufe Bund 

und Kanton zusammenarbeiten? 

Diese Fragen können unterschiedlich 

beantwortet werden. Antworten bieten 

das Recht und die Politik. 

 

                                                

45 Art. 49 Abs. 2 BV. 
46 BSK/KÜNZLI, Art. 186 Rz. 25. 

Verfassungsrecht 

In staatsrechtlicher Hinsicht weise ich 

zunächst auf die verfassungsrechtlichen 

Eckpunkte hin: Der hierarchische Auf-

bau unseres Bundesstaates bedingt den 

Vorrang von Bundesrecht vor kantona-

lem Recht. Dies hat zur Folge, dass der 

Bund die Einhaltung von Bundesrecht 

durch die Kantone überwachen und 

durchsetzen muss.45 

Eine bedeutende Rolle bei der Einhal-

tung von Bundesrecht durch die Kan-

tone spielen sowohl der Bundesrat als 

auch die Bundesversammlung: 

Primär zuständiges Organ für die Bun-

desaufsicht ist der Bundesrat.46 Es ist 

die Landesregierung, welche für die Ein-

haltung von Bundesrecht in den Kanto-

nen zu sorgen hat.47 Traditionsgemäss 

nimmt der Bundesrat diese Aufgabe mit 

sehr grosser Zurückhaltung wahr.48 

Ob und wie der Bundesrat diese Auf-

gabe wahrnimmt, kontrolliert das Parla-

ment. Wir von der Bundesversammlung 

üben die parlamentarische Oberaufsicht 

über den Bundesrat, die Bundesverwal-

47 Art. 186 Abs. 4 BV. 
48 Komm. BIAGGINI, Art. 184 BV, Rz. 9. 
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tung, die eidgenössischen Gerichte so-

wie über andere Träger, die Bundesauf-

gaben wahrnehmen, aus.49 

Verfassungsrechtlich unterstehen «nur» 

die einzelnen Kantone der Bundesauf-

sicht, nicht aber kantonale Organe, ihre 

Einheiten oder gar deren Bedienstete.50 

Die Kantone sind deshalb in erster Linie 

selber dafür verantwortlich, dass Bun-

desrecht in ihrem Kantonsgebiet einge-

halten und korrekt vollzogen wird.51 

Verfassungsrechtlich besteht damit ein 

gewisses Spannungsverhältnis zwi-

schen der Aufsichtspflicht der Bundes-

organe und der Vollzugsautonomie der 

Kantone. Für die Aufsicht im nachrich-

tendienstlichen Bereich bedeutet dies 

Folgendes: 

Zwischenfazit 1: Die parlamentarische 

Oberaufsicht der GPDel folgt der exeku-

tiven Aufsicht des Bundesrates.52 Diese 

Aufsicht führt bis zu den Kantonen, nicht 

aber bis zu den kantonalen Vollzugsor-

ganen. Wie die Aufsicht innerhalb des 

Kantons wahrgenommen wird, ist damit 

grundsätzlich Sache des kantonalen 

(Verfassungs-)Rechts. 

Nachrichtendienstgesetz (NDG) 

Die verfassungsrechtlichen Vorgaben 

widerspiegeln sich nur bedingt im Ge-

                                                

49 Art. 169 Abs. 1 BV. Ob Kantone «Träger von 
öffentlichen Aufgaben des Bundes» sind oder 
nicht, ist in der Lehre umstritten. Bejahend: 
Komm. BIAGGINI, Art. 169 BV, Rz. 12; vgl. auch 
AUBERT in: AUBERT/MAHON, Petit Comm., Art. 
169, Rz. 14; verneinend: SGKomm/MASTRO-

NARDI/SCHINDLER/LOUIS, Art. 169, Rz. 26. 
50 BSK/WALDMANN, Art. 49 Rz. 39. 

setz. Das NDG erwähnt sowohl die par-

lamentarische Aufsicht des Bundes als 

auch die parlamentarische Aufsicht der 

Kantone.53 Indes sind die Kompetenzbe-

reiche der beiden Aufsichten nicht 

trennscharf abzugrenzen: 

Agiert ein kantonales Vollzugsorgan 

selbstständig gestützt auf das NDG, 

kann das kantonale Dienstaufsichtsor-

gan diese Tätigkeit überprüfen.54 Auf-

grund der Akzessorietät obliegt die par-

lamentarische Aufsicht in solchen Fällen 

den kantonalen Geschäftsprüfungskom-

missionen. 

Wenn die kantonalen Vollzugsorgane 

hingegen aufgrund eines Auftrages des 

NDB handeln, gibt es aufsichtsrechtli-

che Überschneidungen: Gemäss Ge-

setz hat der Bund die Oberaufsicht über 

kantonale Vollzugsorgane, die einen 

Auftrag des Bundes ausführen.55 Ge-

mäss Verordnung sind es kantonale In-

stanzen.56 

Wenn also beispielsweise der Kanton 

Zürich im Auftrag des NDB eine Person 

observiert und dabei in grober Weise 

gegen das Gesetz verstösst, bleibt vor-

erst unklar, ob sich die GPDel oder die 

GPK des Kantons Zürichs des Falles an-

nehmen muss. 

Zwischenfazit 2: Die Bundesverfassung 

sieht solche Kompetenzen für die GPDel 

51 BSK/WALDMANN, Art. 49 Rz. 38. 
52 Art. 169 i.V.m. 186 Abs. 4 BV. 
53 Art. 81 NDG.  
54 Art. 12 Abs. 2 VAND; Botsch. NDG, BBl 
2014 2105, 2204. 
55 Art. 81 Abs. 1 NDG; Botsch. NDG, BBl 2014 
2105, 2204. 
56 Art. 12 Abs. 2 VAND.  
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nicht explizit vor,57 das Nachrichten-

dienstgesetz hingegen schon.58 Dieser 

Umstand führt dazu, dass das Gesetz 

verfassungskonform ausgelegt werden 

muss. 

Politische Perspektive 

In Ausnahmefällen kann es für die 

GPDel notwendig sein, sich mit spezifi-

schen Aktivitäten eines kantonalen Voll-

zugsorgans zu befassen. Diese Fälle 

sind selten, aber es gibt sie, so zuletzt 

im Zusammenhang mit der Inspektion 

der GPDel zur «Datenbearbeitung im 

Staatsschutzinformationssystem 

ISIS».59 

Zuständigkeitsprüfung 

Die GPDel kann aus unterschiedlichen 

Quellen über Ungereimtheiten bei den 

kantonalen Vollzugsorganen informiert 

werden: 

Entweder erfahren wir indirekt durch un-

sere Aufsichtstätigkeit, dass es bei ei-

nem kantonalen Vollzugsorgan Prob-

leme gibt, beispielsweise durch unsere 

Gespräche mit dem Direktor des NDB, 

der Vorsteherin des VBS oder aus den 

Berichten der AB-ND. Ich möchte aber 

betonen, dass sich die GPDel davor hü-

ten wird, kantonale Vollzugsorgane zu 

einer Anhörung nach Bern einzuladen. 

Auch hierarchisch übergeordnete Stel-

len wie kantonale Polizeikommandanten 

                                                

57 Art. 169 i.V.m. 186 Abs. 4 BV e contrario. 
58 Art. 81 Abs. 1 NDG i.V.m. (Art. 53 und Art. 
154) ParlG.  
59 Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation der 
Eidgenössischen Räte vom 21. Juni 2010, Da-
tenbearbeitung im Staatsschutzinformations-
system ISIS, BBl 2010 7665 ff. 

oder Sicherheitsdirektoren werden von 

der GPDel nicht vorgeladen. 

Andererseits kann es vorkommen, dass 

kantonale Stellen direkt auf uns zukom-

men. Solche Hinweise sind jederzeit 

willkommen und werden von der GPDel 

mit der nötigen Sorgfalt geprüft. 

Wenn die kantonale Oberaufsicht über 

die notwendigen Informationsrechte 

verfügt, wird sich die GPDel zurückhal-

ten. Allenfalls werden wir den kantona-

len parlamentarischen Aufsichtsorga-

nen beratend zur Seite stehen. 

Die GPDel hat umfassende Informati-

onsrechte erst seit 2012. In vorherigen 

Untersuchungen (Fälle Libyen, Tinner, 

UBS, letztere durch die GPK) hat sich 

der Bundesrat immer wieder geweigert, 

Unterlagen herauszugeben, auch wenn 

wir diese am Schluss trotzdem bekom-

men haben. Die GPK-S erreichte in der 

Folge mittels einer Parlamentarischen 

Initiative gegen den Widerstand des 

Bundesrates eine entsprechende Ge-

setzgebung.60 

Informationsrechte fallen nicht vom 

Himmel: Wenn Sie sich in ihren Kanto-

nen eingeschränkt fühlen, müssen Sie 

aktiv werden und allenfalls das Gesetz 

ändern. Wir sind weit davon entfernt, 

Sie zu einem Staatsstreich aufzurufen, 

aber werden Sie gesetzgeberisch tätig, 

60 10.404 Parlamentarische Initiative GPK-SR. 
Präzisierung der Informationsrechte der Auf-
sichtskommissionen. 
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falls Sie in Ihrer Arbeit behindert wer-

den. 

Wenn die kantonale Aufsicht hingegen 

nicht über die notwendigen Informati-

onsrechte verfügt, stehen die Chancen 

gut, dass sich die GPDel der Sache an-

nimmt.61 Wir ziehen es aber vor, dass 

Sie selbst um die entsprechenden 

Rechte kämpfen. 

Die Priorität der GPDel liegt allerdings 

klar bei den Instanzen des Bundes. Na-

mentlich fokussieren wir unsere Arbeit 

auf die politische Kontrolle der Sicher-

heitsorgane der Eidgenossenschaft. 

Empfehlungen der GPDel 

Es kann vorkommen, dass die GPDel im 

Rahmen einer Inspektion Abklärungen 

zu den Tätigkeiten eines kantonalen 

Vollzugsorgans vornehmen muss. 

Adressat unserer Inspektionsberichte 

und unserer Empfehlungen bleibt in al-

len Fällen der Bundesrat. Dies bedeutet, 

dass sich Kantonsregierungen nie ge-

genüber der GPDel, sondern aus-

schliesslich gegenüber der kantonalen 

Legislative erklären müssen. Die GPDel 

wird deshalb nie Empfehlungen an eine 

Kantonsregierung richten. 

Sollte eine unserer Empfehlungen ein 

kantonales Vollzugsorgan betreffen, 

wird sich die GPDel mit der GPK des 

entsprechenden Kantons in Verbindung 

setzten und das kantonale parlamenta-

rische Aufsichtsorgan bitten, sich der 

                                                

61 Dies könnte beispielsweise der Fall sein, 

wenn das VBS einem kantonalen Dienstauf-

sichtsorgan die Einsicht in Daten, die der Kan-

Empfehlung anzunehmen und dafür zu 

sorgen, dass die Empfehlung durch die 

kantonale Regierung umgesetzt wird. 

Verpflichten können und wollen wir aber 

niemanden. 

Zwischenfazit 3: Wenn die GPDel ihre 

Fühler in einen Kanton ausstreckt, ge-

schieht dies nie ohne vorgängige Ab-

stimmung mit dem betroffenen kantona-

len parlamentarischen Aufsichtsorgan. 

Die GPDel wird deshalb wenn immer 

möglich den direkten Kontakt mit Ihnen 

suchen, bevor wir Abklärungen zu einer 

kantonalen Instanz treffen. 

Aus rechtlicher Perspektive erstreckt 

sich die Aufsichtskompetenz der GPDel 

nur dann bis in die Kantone, wenn diese 

Bundesrecht vollziehen und der Bun-

desrat für dessen Vollzug verantwortlich 

ist. Nur in solchen Fällen ist die GPDel 

akzessorisch für die Oberaufsicht be-

fugt. Ansonsten liegt die Aufsichtskom-

petenz über kantonale Instanzen bei 

Ihnen. 

Aus politischer Sicht hat sich die GPDel 

bei der Aufsichtstätigkeit über die kan-

tonalen Vollzugsorgane eine grosse Zu-

rückhaltung auferlegt. Dies ist ein be-

wusster Entscheid. Sollten Aufsichtstä-

tigkeiten der GPDel kantonale Instanzen 

betreffen, werden wir Sie vorgängig in-

formieren und aus Respekt Ihrer kanto-

nalen Souveränität einvernehmliche Lö-

sungen suchen. 

ton im Auftrag des Bundes bearbeitet, in unge-

rechtfertigter Weise verweigert. Vgl. Art. 82 

Abs. 4 NDG.  
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Gesamtfazit: Die Zusammenarbeit zwi-

schen der GPDel und den kantonalen 

parlamentarischen Aufsichtsorganen ist 

unserer Ansicht nach ein «Miteinander», 

nicht ein «Nebeneinander» und schon 

gar nicht ein «Gegeneinander». 
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3 Oberaufsichtspraxis in den Kantonen -                                                        

Pratique de la haute surveillance dans les cantons  

3.1 Kanton Basel-Stadt – Canton de Bâle-Ville  

 

Vortrag von Christian VON WARTBURG, 

Präsident der GPK des Kantons Basel-

Stadt 

 

Zunächst bedanke ich mich herzlich für 

die Einladung nach Bern. 

Ich begreife jetzt viel besser, wie wichtig 

in diesem spezifischen Bereich das Zu-

sammenspiel zwischen der Oberauf-

sicht in den Kantonen und des Bundes 

ist. Der heutige Austausch ist deshalb 

eine hervorragende Möglichkeit, um 

meine eigene Arbeit zu verbessern.  

Machen wir es richtig? Wussten Sie, 

dass Art. 33 NDV gesetzeswidrig, oder 

wie Frau Seydoux so schön sagte, «la-

cunaire» ist? Wussten Sie, dass man sie 

revidieren muss, und zwar sofort? Mir ist 

das nicht aufgefallen, denn es ist auch 

eine Frage der Kompetenzen und des 

Sachverstandes, um das zu erkennen. 

Auch deshalb ist der heutige Austausch 

sehr wichtig.  

Wussten Sie, dass die Kantone Listen 

einverlangen können? Haben Sie diese 

für Ihren letzten Bericht einverlangt? Ich 

hab’s nicht getan, unsere Kommission 

auch nicht, denn wir wussten das nicht. 

Das sorgfältige Studium des NDG 

braucht Zeit, und Oberaufsicht ist Ar-

beit, Arbeit, Arbeit: Wir alle bearbeiten 

100 andere Themen und sind nebenbei 

verpflichtet, das kantonale Staats-

schutz-Vollzugsorgan zu überprüfen.  

Der Kanton Basel-Stadt hat ein Staats-

schutzkontrollorgan, das die GPK 

enorm entlastet. Unsere Erfahrungen 

sind reichhaltig. 

Kantonale Staatsschutzbehörde 

Die kantonale Staatsschutzbehörde ist 

die sog. «Fachgruppe 9». Sie erlangte 

eine gewisse Berühmtheit, weil sie nicht 

immer das tat, was sie tun sollte: Sie hat 

z.T. irrlichternd Leute überwacht, die 

man gescheiter nicht überwacht, wenn 

man - zumindest mit den parlamentari-

schen Aufsichtsorganen - keinen Ärger 

will. 

Die «Fachgruppe 9» ist eine von der 

Staatsanwaltschaft eingesetzte Fach-

gruppe der Kriminalpolizei, welche ih-

rerseits Teil der Staatsanwaltschaft ist. 

Die Staatsanwaltschaft wird vom Leiten-
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den Staatsanwalt geführt, der gleichzei-

tig die Kriminalpolizei führt. Man kann 

sagen, das sei ideal, so könne man In-

formationen des Geheimdienstes gleich 

für die Strafverfolgung verwenden.  

Für mich als Strafverteidiger ist die Po-

sitionierung der Fachgruppe 9 bei der 

Staatsanwaltschaft zumindest proble-

matisch: Gemäss Art. 60 Abs. 3 NDG 

kann der NDB Daten an die Strafverfol-

gungsbehörden weiterleiten. Soll das 

auch ein in die Staatsanwaltschaft inte-

griertes Vollzugsorgan tun dürfen? Bei 

meiner beruflichen Tätigkeit habe ich in 

normalen Strafakten Geheimdienstinfor-

mationen gefunden. So vermischt die 

Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung 

mit der Prävention, welche dem Staats-

schutz obliegt. Vielleicht muss man 

diese Organisation überdenken. 

Staatsschutz-Kontrollorgan 

Das Staatsschutz-Kontrollorgan übt die 

direkte Aufsicht über das Vollzugsorgan 

aus, welches eigentlich Teil des NDB ist 

und vom Bund bezahlt wird. Seine Wahl-

behörde und vorgesetzte Stelle zugleich 

ist der Regierungsrat. 

 Zusammensetzung und Anforde-

rungen: Das Kontrollorgan besteht aus 

drei Mitgliedern, die Amtsdauer beträgt 

vier Jahre. Wählbar sind Personen mit 

einer hervorragenden charakterlichen 

Integrität (ich wäre wohl zu impulsiv), öf-

fentlicher Vertrauenswürdigkeit (diese 

kann nur über eine bestimmte Dauer er-

schaffen werden), Schweizer Nationali-

tät (auch im Dienste ihrer Majestät ste-

hen nur Engländer) und fachlicher Qua-

lifikation.  

Sie müssen die Personensicherheits-

prüfung gemäss Art. 19ff. BWIS über-

stehen, die aufwändig ist und von der 

man vorgängig nicht weiss, ob man sie 

besteht: Wer weiss, welche Sicherheits-

fragen auftauchen, wenn man in der Ju-

gend zu viel demonstriert hat … Es gibt 

wohl nicht viele, die diesen Strauss an 

Anforderungen erfüllen.  

Wir hatten Glück, der Regierungsrat hat 

hervorragende Persönlichkeiten gefun-

den: Frau Gabi Mächler ist ausgewie-

sene Juristin mit sehr viel parlamentari-

scher Erfahrung, Dr. Robert Heuss ist 

ehemaliger Staatsschreiber des Kt. Ba-

sel-Stadt, und der Leiter, Prof. Dr. Mar-

kus Schefer, ist Professor für Staats- 

und Verwaltungsrecht an der Universität 

Basel. Er hat die notwendige Kompe-

tenz und nimmt seine Aufgabe sehr 

ernst. 

 Tätigkeitsbericht: Das Kontrollor-

gan erstellt jährlich einen Tätigkeitsbe-

richt. Dieser geht jeweils gleichzeitig an 

den Vorsteher des Justiz- und Sicher-

heitsdepartements (JSD), den Regie-

rungsrat und den Grossen Rat. Sämtli-

che Berichte sind öffentlich einsehbar.  

Ständerat Janiak erwähnte die Überwa-

chung von Parlamentariern. Der Tätig-

keitsbericht 2017 thematisiert u.a. die 

Überwachung politischer Veranstaltun-

gen: Das Vollzugsorgan des Geheim-

dienstes war so ungeschickt, mit Stän-

derätin Anita Fetz ein ehemaliges Mit-

glied des Kontrollorgans zu überwa-

chen, was diesem natürlich aufgefallen 

ist. Frau Fetz fand es nicht so lustig, wir 

auch nicht.  
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Neben der Überwachung politischer 

Veranstaltungen thematisiert der 12-

seitige Tätigkeitsbericht 2018 verschie-

dene Visitationen. Ein Oberaufsichtsor-

gan könnte diese Arbeit kaum leisten, es 

ist richtig, dass das von der direkten 

Aufsicht gemacht wird. 

 Austausch Kontrollorgan - GPK: 

Das Kontrollorgan trifft sich jährlich zu 

zwei Sitzungen mit einer Delegation der 

GPK-Basel-Stadt. Unsere Fragen wer-

den jeweils sehr kompetent beantwortet. 

Dieser Austausch dient letztlich auch 

unserer Wahrnehmung der Oberauf-

sicht, denn wir besuchen keinen Dienst 

und verlangen auch keine Listen (mich 

nimmt allerdings wunder, ob das Kon-

trollorgan diese Listen hat). Ich muss 

nicht alles selbst kontrollieren, aber für 

die «Oberaufsicht als Sicherstellung der 

Aufsicht» wissen, ob das Kontrollorgan 

seine Aufgabe wahrnimmt. Das bedeu-

tet nicht, dass es sich nicht auch selbst 

mit einem Problem vertieft auseinander-

setzen kann. 

Oberaufsicht durch die GPK 

Die Oberaufsicht ist in der Kantonsver-

fassung (§ 90) und in der Geschäftsord-

nung des Grossen Rates (§ 69) veran-

kert. Gemäss § 69 Abs. 4 der Ge-

schäftsordnung haben wir «Einsicht in 

sämtliche staatlichen Akten, wenn nicht 

schwerwiegende private oder öffentli-

che Interessen entgegenstehen». Das 

tönt zwar wunderbar, aber im Konfliktfall 

hätten wir wahrscheinlich grosse Prob-

leme, wenn wir vom Staatsschutzkon-

trollorgan detailliertere Informationen 

wollen, z.B. die Einsicht in alle Berichte. 

 Informationsrechte / fehlender 

Streitbeilegungsmechanismus: Generell 

ist die GPK als Oberaufsichtsbehörde 

mit dem Problem konfrontiert, dass es 

mit Bezug auf die Informationsrechte 

keinen Streitbeilegungsmechanismus 

gibt. Gemäss NDG kann der Kanton kla-

gen, wenn ihm die Einsicht verwehrt 

wird. Das wäre Sache der Kantonsregie-

rung und nicht des Parlaments, denn 

dieses hat keine Rechtspersönlichkeit: 

Ich kann nicht «namens der GPK» beim 

BVGer eine Klage einreichen, es würde 

kaum darauf eintreten. 

Ein Streitbeilegungsmechanismus wäre 

sinnvoll (wir haben das an einer Tagung 

thematisiert), aber sie müsste installiert 

werden, was mit viel Arbeit verbunden 

wäre, und die Regierung wäre kaum er-

picht darauf. 

 Information durch das Kontrollor-

gan: Das Kontrollorgan informiert zwei 

Mal jährlich einen Ausschuss der Ober-

aufsicht, der seinerseits Fragen stellen, 

aber auch Themen anregen kann.  

Als Milizparlamentarier haben wir z.B. 

erlebt, dass es Fichen über Kantonspar-

lamentarier gibt. Ich habe meine Fiche 

einverlangt und zu meinem Erstaunen 

gesehen, dass der NDB (wenigstens 

zum Teil) weiss, wen ich als Strafvertei-

diger verteidigt habe. Es ist nicht mein 

Wunsch, dass er das weiss: Das geht 

ihn m.E. nichts an, schon gar nicht in der 

heutigen Big-Data-Welt. 

Mir wurde es ein bisschen mulmig. Ich 

kann das kantonale Vollzugsorgan infor-

mieren und fragen, ob er das nicht als 

problematisch ansieht. Prof. Schefer 

wird wohl nicken, und ich bin sicher, 
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dass er dieser Frage zumindest auf kan-

tonaler Ebene nachgehen und, bei al-

lenfalls grösseren Problemen, bis zur 

GPDel eskalieren würde. Wir haben ei-

nen konstruktiven Dialog. Ich meine zu 

wissen, dass auch Sie [die GPDel] mit 

ihm im Austausch stehen, was ich sehr 

befürworte.  

Der Ausschuss erstattet sodann der Ge-

samtkommission Bericht, und in ihrem 

Jahresbericht thematisiert die GPK ihre 

Tätigkeit im Bereich des Staatsschut-

zes, wenn auch nicht detailliert, aber 

doch sorgfältig, um dieses Thema auch 

abzudecken. 

Persönliche Einschätzung 

Die direkte Aufsicht durch das Kontroll-

organ des Kantons Basel-Stadt hat die 

nötigen Ressourcen, um Probleme früh-

zeitig zu erkennen. Damit kann ein ge-

wisses Misstrauen, das wir alle haben, 

die sich mit Geheimdienst und Staats-

schutz befassen, reduziert werden. 

Wenn im Kanton überbordet wird, z.B. 

mit der Überwachung politischer Veran-

staltungen, werden entsprechende Fra-

gen gestellt. 

Die direkte Aufsicht durch das Kontroll-

organ des Kantons Basel-Stadt hat die 

nötigen Ressourcen, um Probleme früh-

zeitig zu erkennen. Damit kann ein ge-

wisses Misstrauen, das wir alle haben, 

die sich mit Geheimdienst und Staats-

schutz befassen, reduziert werden. 

Wenn im Kanton überbordet wird, z.B. 

mit der Überwachung politischer Veran-

staltungen, werden entsprechende Fra-

gen gestellt.  

Die Oberaufsicht wiederum weiss um 

die Kontrolle: Wir sind mit dem Kontroll-

organ im Kontakt und können unsere 

Sichtweise als Laien einbringen. Unsere 

Kontrolle ist aber beschränkt und ergän-

zender Natur. 

Benjamin Franklin sagte am 11. Novem-

ber 1755 Folgendes: «Those who would 

give up essential Liberty, to purchase a 

little temporary Safety, deserve neither 

Liberty nor Safety.» (Wer wesentliche 

Freiheit aufgeben kann, um eine ger-

ingfügige bloß jeweilige [= einstweilige] 

Sicherheit zu bewirken [= erlangen], 

verdient weder Freiheit, noch Sicher-

heit). - Ceux qui sont prêts à abandon-

ner une liberté fondamentale, pour ob-

tenir temporairement un peu de sécu-

rité, ne méritent ni la liberté ni la sécu-

rité. - Chi è pronto a dar via le pro-

prie libertà fondamentali per comprarsi 

briciole di temporanea sicurezza non 

merita né la libertà né la sicurezza.) 

Als Oberaufsicht bilden wir ein Gegen-

gewicht zu der beim Staatsschutz auf-

gegebenen Freiheit, und wir müssen 

uns immer wieder bewusstmachen, 

dass wir mit dem Staatsschutz ein biss-

chen Freiheit aufgeben. 
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3.2 Kanton Basel-Land – Canton de Bâle-Campagne  

 

Vortrag von Hanspeter WEIBEL, Präsi-

dent der GPK des Kantons Basel-Land 

 

Ich begrüsse den heutigen Erfahrungs-

austausch ausserordentlich und be-

danke mich für die organisatorische 

Vorbereitung, dank der ich die Erfahrun-

gen des Kantons Basel-Landschaft di-

rekt vor unserer Kantonsfahne darlegen 

kann. 

Gesetzliche Grundlagen 

Gerade eine GPK muss sehr sorgfältig 

auf die Einhaltung der gesetzlichen 

Grundlagen achten, weil sie bei der Aus-

übung ihrer Oberaufsicht Regierung und 

Verwaltung allenfalls auf das Nichtein-

halten gesetzlicher Bestimmungen auf-

merksam macht. 

Dem Regierungsrat kommt die Aufsicht 

über den Nachrichtendienst zu. Er hat 

seine Rolle an den Vorsteher der Si-

cherheitsdirektion (SID) delegiert.  

Der Präsident der GPDel, Ständerat 

JANIAK, erwähnte, dass Journalisten die 

Unterscheidung von Dienstaufsicht, 

Aufsicht und Oberaufsicht oft nicht ver-

stehen. Es gibt auch Parlamentarier, die 

das nicht ganz verstehen und denen wir 

das immer wieder erklären müssen.  

Es gibt eine einfache Definition: Die Auf-

sichtsbehörde kann etwas verlangen o-

der anordnen, die Oberaufsichtsbe-

hörde hingegen nur etwas empfehlen. 

Interessant war deshalb der Hinweis, 

die Oberaufsichtsbehörde solle mit ei-

ner Empfehlung darauf hinwirken, dass 

der Regierungsrat ein Anliegen auch 

umsetzt. Wenn wir einen Regierungsrat 

haben, den unsere Argumente überzeu-

gen, funktioniert das. 

Einbezug der Geschäftsprüfungs-

kommission 

Die GPK Basel-Landschaft ist mit 15 

Mitgliedern die grösste Kommission und 

wird nach dem Proporz zusammenge-

setzt. Dank fünf Subkommissionen à 

drei Mitglieder kann die Arbeit gut auf-

geteilt werden. Jede Subkommission ist 

jeweils für eine Direktion (Departement) 

zuständig. Die Oberaufsicht über die Si-

cherheitsdirektion - und folglich über 

den Nachrichtendienst - obliegt der Sub-

kommission IV unter dem Präsidium von 

Peter Riebli. 

Teilnahme an der Aufsichtsprüfung 

Zur Wahrnehmung der Oberaufsicht 

verlangen wir vom zuständigen Regie-

rungsrat keine Listen oder Berichte, 
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sondern wir haben uns auf ein gemein-

sames Vorgehen geeinigt: Wir sind an 

der von ihm jährlich einmal durchgeführ-

ten Aufsichtsprüfung dabei und schauen 

dort, wie er seine Aufsichtsfunktion 

wahrnimmt, d.h. ob sie vollständig und 

korrekt und inhaltlich nachvollziehbar 

ist.  

Bezogen auf die Unterscheidung zwi-

schen Aufsicht und Oberaufsicht hat das 

den grossen Vorteil, dass die Wege kurz 

sind: Eine von uns abgegebene Emp-

fehlung kann bereits durch das Auf-

sichtsorgan allenfalls in eine Anordnung 

umgewandelt werden. 

Seitens des Kantons nehmen an dieser 

Aufsichtsprüfung der Direktionsvorste-

her, der Polizeikommandant, der Leiter 

der Kriminalpolizei und der Leiter des 

Nachrichtendienstes teil. Damit Aspekte 

des Datenschutzes geprüft werden kön-

nen, ist auch ein Vertreter des Daten-

schutzes anwesend. Weitere Teilneh-

mer sind der Präsident der GPK und der 

Präsident der Subkommission IV der 

GPK, seitens des Bundes Vertreter des 

NDB und [bisher] der Nachrichten-

dienstlichen Aufsicht. So sitzen alle Ak-

teure an einem Tisch. 

Aufsichtsprüfung und Inspektions-

programm: Vorgehen 

Das Inspektionsprogramm basiert auf 

Art. 12 der Verordnung über die Nach-

richtendienstliche Aufsicht (VAND). 

Vorgehen: Zunächst werden allfällige 

neue gesetzliche Bestimmungen be-

sprochen und interpretiert und, basie-

rend auf dem entsprechenden Protokoll, 

offene Punkte aus der Inspektion des 

Vorjahres geklärt. Geklärt werden zu-

dem aktuelle Verantwortlichkeiten (Or-

ganigramm).  

Die Sitzungen werden in einem ge-

schützten Bereich elektronisch protokol-

liert, die Protokolle werden in Papier-

form persönlich übergeben; eine elekt-

ronische Version gibt es nicht.  

Die Prüfung von i.d.R. fünf bis sieben 

konkreten Fällen basiert auf einer Stich-

probenauswahl: Die Daten werden vor-

gängig anonymisiert («Y.Z.»), sind aber 

ansonsten vollständig. Sie werden be-

sprochen, es werden Rückfragen beant-

wortet und inhaltliche und formelle Klä-

rungen vorgenommen.  

Die GPK gibt die aus diesen Sitzungen 

gewonnenen Erkenntnisse in ihrem jähr-

lichen Tätigkeitsbericht anonymisiert 

und stark zusammengefasst wieder. 

Zusammenarbeit des NDB mit dem Kan-

tonalen Nachrichtendienst (KND): An 

der letzten Prüfung stellten wir in einem 

Fall fest, dass der Bund dem Kanton 

zwar Aufträge erteilt, ihm aber die dar-

aus gewonnenen Erkenntnisse nicht 

weitergeleitet hat. Auf entsprechende 

Fragen meinte der Vertreter des Bun-

des, «wir haben im Kanton Freiburg eine 

Verbindung gefunden, da gibt es einen 

Verwandten» usw. Wir haben dann aber 

gestaunt, dass in unserem Kanton nie-

mand davon wusste, d.h. die aus der Zu-

sammenarbeit erzielten Resultate wur-

den nicht zurückgemeldet - wohl, weil 

ein Geheimnis nur dann die Qualität ei-

nes Geheimnisses hat, wenn nicht mehr 

als zwei Personen davon wissen … 
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Ich sehe hier Verbesserungspotential, 

denn es kann nicht sein, dass die Kan-

tone nur Informationen liefern, die Er-

kenntnisse aber nicht zurückgespiegelt 

werden. 

Vor- und Nachteile 

Vorteile: Auch wenn in diesen Diskussi-

onen die Unterschiede zwischen Ober-

aufsicht und Aufsicht ein wenig ver-

schmelzen, ist der Vorteil der gemeinsa-

men Prüfung eminent. So stellten wir 

fest, dass die Datensammlungen sorg-

fältig aufbewahrt werden, sich die Ba-

ckups aber an einem anderen Ort befin-

den, wo aber nicht die gleiche Sicher-

heitsstufe gegeben ist. Unsere entspre-

chenden Empfehlungen wurden sofort in 

Anordnungen umgesetzt. 

Die relevanten Personen und Dienste 

sind an den Sitzungen vertreten und 

können sich vor Ort absprechen (inkl. 

Datenschutz).  

Fragen der Zusammenarbeit können di-

rekt mit den Vertretern des Bundes ge-

klärt werden. Das ist sehr effizient. 

Nachteile: Die Terminfindung ist nicht 

einfach, lässt sich aber dank dem jährli-

chen Rhythmus machen. 

Ein bestimmter Aufwand muss betrieben 

werden, aber er ist aufgrund der Unmit-

telbarkeit überschaubar und kann auch 

wettgemacht werden. 

Fazit 

Ich bin seit acht Jahren Präsident der 

GPK: Die jetzige Lösung ist transparent, 

nachvollziehbar und praxistauglich und 

hat sich bewährt. Die Oberaufsichtsor-

gane können die «Erfüllung der Auf-

sichtspflicht» eins zu eins prüfen. Die-

ses Verfahren erlaubt eine direkte und 

zeitnahe Prüfung.  
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3.3 Kanton Bern – Canton de Berne 

 

Vortrag von Peter SIEGENTHALER, Präsi-

dent der GPK des Kantons Bern 

 

«Die Exekutive und Legislative des Kan-

tons Bern üben keine regelmässige Auf-

sicht über den kantonalen Staatsschutz 

aus».62 Zu diesem Schluss kam die 

GPDel im Jahr 2010, nachdem sie im 

Jahr 2009 die zuständigen Stellen im 

Kanton Bern besucht hatte. Inzwischen 

ist sehr viel passiert, und ich hoffe, dass 

die GPDel neun Jahre später zu einem 

anderen Schluss kommen würde. Ich 

greife vier Meilensteine heraus, die auf 

dem Weg von damals bis heute prägend 

waren. 

                                                

62 Datenbearbeitung im Staatsschutzinformati-
onssystem ISIS - Bericht der Geschäftsprü-
fungsdelegation der Eidgenössischen Räte, 
21. Juni 2010; S. 7708. 

März 2011: Gutachten als Initialzün-

dung für Verbesserungen 

Ein von der damaligen Oberaufsichts-

kommission (Name der GPK vor 2014) 

in Auftrag gegebenes Gutachten machte 

deutlich, dass der Polizeidirektor für die 

in der Kriminalabteilung der Polizei für 

den Staatsschutz tätigen Personen eine 

umfassende Aufsichtsverantwortung hat 

und die Angemessenheit und die 

Rechtsmässigkeit ihres Handelns prü-

fen muss.63   

Unmissverständlich war das Gutachten 

auch zum Umfang der Oberaufsicht: 

Diese reiche gemäss dem sogenannten 

Akzessorietätsprinzip gleich weit wie die 

kantonale Dienstaufsicht.64 Mit diesem 

Gutachten konnte die Oberaufsicht dem 

zuständigen Polizeidirektor aufzeigen, 

dass er seine Dienstaufsicht bislang 

nicht umfassend wahrgenommen hatte. 

Zudem half das Gutachten der GPK, 

sich zu wehren, wenn versucht wurde, 

die Oberaufsicht einzuschränken. Das 

Gutachten unterstrich also den Hand-

lungsbedarf. 

Mai 2012: Praxistest macht Mängel 

offensichtlich 

Ein Ausschuss der Oberaufsichtskom-

mission und das Präsidium durften dem 

63 Markus Müller/ Christoph Jenni: Kantonale 
Aufsicht über die Staatsschutztätigkeit. Gut-
achten zuhanden der Oberaufsichtskommis-
sion des Grossen Rates des Kantons Bern, 28. 
März 2011, S. 47. 
64 Gutachten Müller/Jenni, S. 24. 
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Polizeidirektor im Mai 2012 über die 

Schultern schauen, als er in den Räum-

lichkeiten des Fachbereichs Staats-

schutz seine Aufsicht ausübte und sich 

auf einem Beamer stichprobenartig 

Fälle zeigen liess.  

Der Ausschuss kam nach der Beglei-

tung dieser Inspektion zum Schluss, 

dass der Polizeidirektor seine Aufsicht 

weiterhin nicht umfassend wahrnahm, 

weil er nur formale Dinge prüfte, nicht 

aber materielle, z.B. ob die Daten 

zweckmässig seien. Obwohl die GPK ab 

Frühling 2013 über die kantonalen 

Staatsschutzaktivitäten jährlich eine 

schriftliche Berichterstattung erhielt, 

blieb die Situation für die Oberaufsicht 

unbefriedigend, weil der Inhalt des Be-

richts nicht genug aussagekräftig war.  

Darauf folgte, wie in der Politik so oft, 

ein jahrelanges Hin- und Her: Die GPK 

verlangte immer wieder, dass der Poli-

zeidirektor seine Aufsicht stärker wahr-

nehmen soll, während sich dieser auf 

den Standpunkt stellte, dass er dies be-

reits ausreichend tue.  

Sommer 2016: Quantensprung dank 

Schaffung eines internen Kontrollor-

gans 

Die von der GPK mehrmals einge-

brachte Idee, im Kanton Bern ein Modell 

analog zu dem des Kanton Basel-Stadt 

zu installieren, stiess bei der zuständi-

gen Direktion auf taube Ohren. Die wie-

derholten Forderungen führten im Som-

mer 2016 aber doch dazu, dass die Po-

lizeidirektion bereit war, ein internes 

Kontrollorgan zu schaffen. Damit sollte 

der Polizeidirektor bei der Wahrneh-

mung seiner Aufsicht unterstützt wer-

den. Verkörpert wird das Kontrollorgan 

vom stv. Generalsekretär der Polizei- 

und Militärdirektion (POM), der Jurist 

ist.  

Eine wesentliche Neuerung war für die 

GPK ein zusätzlicher Bericht, der vom 

Kontrollorgan einmal jährlich zuhanden 

der GPK verfasst wird (erstmals im März 

2017). Darin legt das Kontrollorgan aus-

führlich Rechenschaft über die lnspekti-

onsbesuche des Polizeidirektors ab. 

Das Kontrollorgan nahm zudem jeweils 

Nachfolgebesuche vor und vertiefte die 

schon an der Inspektion diskutierten 

Fälle. Damit konnte eine substanzielle 

Verbesserung erzielt werden. 

2016 – 2020: Verankerung der Auf-

sicht im kantonalen Gesetz 

Der Grosse Rat stimmte im November 

2016 einer Motion der GPK zu, die GPK 

Bern tat also das, wozu heute der Präsi-

dent der GPDel aufgefordert hat: Die 

Motion verlangte, die wichtigsten Auf-

sichtselemente für den kantonalen 

Staatsschutz im kantonalen Gesetz zu 

verankern. Die Kommission wollte damit 

vor allem sicherstellen, dass die GPK 

bei einem Wechsel an der Direktions-

spitze nicht wieder alles neu verhandeln 

muss.  

Konkret wurde dann im Polizeigesetz 

festgeschrieben, dass der Kanton über 

ein internes Kontrollorgan verfügt und 

dass dieses zusammen mit dem Polizei-

direktor eine umfassende Aufsicht aus-

üben muss.  Nach der Referendumsab-

stimmung im Februar 2019 wird das Ge-

setz aller Voraussicht nach Anfang 2020 
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in Kraft treten. Wir sind nun sehr ge-

spannt, was in der entsprechenden Ver-

ordnung stehen wird. 

Bilanz: Was ist 2019 anders als 

2010? 

Dienstaufsicht: Der Polizeidirektor führt 

zwei Mal jährlich beim Fachbereich 

Staatsschutz eine Inspektion durch und 

lässt sich die bearbeiteten Fälle zeigen. 

Mit dabei ist jeweils sein stv. General-

sekretär, der die Fälle in separaten Be-

suchen nachbespricht und sowohl zu 

diesen Fällen als auch zu übergeordne-

ten Themen Fragen stellt. Das Bewusst-

sein, dass die Daten auch materiell bei-

spielsweise hinsichtlich ihrer Zweck-

mässigkeit geprüft werden, ist nach un-

serem Dafürhalten vorhanden. 

Oberaufsicht: Der zuständige Aus-

schuss der GPK erhält jeweils im Feb-

ruar/März zwei Berichte: Einer infor-

miert eher oberflächlich aus der Sicht 

des Fachbereichs Staatsschutz über die 

aktuelle Gefährdungslage. Ein zweiter 

Bericht informiert seit wenigen Jahren 

über die Arbeit des internen Kontrollor-

gans. 

Als Geheimnisschutzvorkehrung erhal-

ten nur der Ausschuss und das Präsi-

dium diese Berichte. Sie werten sie an-

schliessend aus und formulieren Fra-

gen. Diese werden an einem Gespräch 

des Ausschusses mit dem Polizeidirek-

tor, dem Vertreter des internen Kontroll-

organs, dem Polizeikommandanten und 

dem Fachbereichsleiter Staatsschutz 

beantwortet. In den letzten Jahren 

                                                

65 Art. 25 Abs. 1 V-NDB. 

stellte der Ausschuss aufgrund der 

mündlich gegeben Antworten häufig 

noch schriftliche Anschlussfragen, die 

nicht immer gleich befriedigend beant-

wortet wurden. 

Nicht erwähnt habe ich das Nachrich-

tendienstgesetz (NDG), weil die bei uns 

erzielten Verbesserungen unabhängig 

vom NDG erfolgt sind. Die Möglichkeit, 

ein unterstützendes Organ zu schaffen, 

bot die alte Verordnung zum Nachrich-

tendienst65 genauso wie das neue Ge-

setz.66 

Blick in die Zukunft und zwei Thesen 

bei möglichen Herausforderungen 

These 1: Um seine Unabhängigkeit zu 

beweisen, sollte das interne Kontrollor-

gan möglichst bald etwas beanstanden. 

Der stv. Generalsekretär, der im Bereich 

Staatsschutz als internes Kontrollorgan 

den Polizeidirektor bei der Aufsicht un-

terstützt, hat ohne Zweifel wesentlich 

zur Stärkung der Aufsicht beigetragen. 

Wir haben den Eindruck, dass er ein 

echtes Interesse an einer funktionieren-

den Aufsicht hat und nicht bloss als Fei-

genblatt fungiert. Wir dürfen uns aber 

nicht blenden lassen: Bislang ist er noch 

nie auf Daten gestossen, bei denen die 

Rechtmässigkeit oder Zweckmässigkeit 

nicht gegeben gewesen wäre. Hoffent-

lich ist es nicht so, dass das Kontrollor-

gan es nicht wagt, die Aufsicht der vor-

gesetzten Stelle (des Polizeidirektors) in 

Frage zu stellen. Sonst wäre das interne 

Kontrollorgan letztlich nicht mehr als 

eine Pro-forma-Kontrolle. 

66 Art. 25 Abs. 1 V-NDB. 
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Im Moment stützen wir uns stark auf das 

Kontrollorgan und haben seit dem Start 

des neuen Systems z.B. darauf verzich-

tet, Inspektionen des Polizeidirektors zu 

begleiten. Sollten aber die Zweifel an 

der Unabhängigkeit des internen Kon-

trollorgans wachsen, müssten wir auch 

das wieder ins Auge fassen, wie wir es 

schon einmal gemacht haben. 

These 2: Gemäss NDG dürfen die Kan-

tone keine eigenen Datensammlungen 

mehr führen. Diese Tatsache erhöht das 

Risiko von Aufsichtslücken. Unsere Be-

fürchtung in dieser Hinsicht ist, dass die 

kantonale Dienstaufsicht die Aufsichts-

verantwortung in Bezug auf die Daten-

bewirtschaftung nach dem Motto «Wenn 

das System Bundessache ist, ist es 

auch der Inhalt» ganz dem Bund zu-

schiebt. Entsprechend schwerer könnte 

es für die kantonale Oberaufsicht wer-

den, ihre Aufgabe wahrzunehmen.  

Dass die Befürchtung nicht aus der Luft 

gegriffen ist, zeigt folgendes Beispiel: 

Die GPK hat jeweils vom kantonalen 

Staatsschutz statistische Angaben ein-

gefordert zur Anzahl der Aufträge, die 1) 

per Auftragsliste vom Bund an den Kan-

ton gehen, 2) per Beobachtungsliste 

eingehen und 3) dem selbständigen 

Vollzug zuzurechnen sind. In der letzten 

Berichterstattung wurden diese Zahlen 

nicht mehr geliefert, mit dem Argument, 

dass diese Aufschlüsselung im System 

GEVER NDB nicht mehr gemacht wer-

den könne. Wir sehen die Gefahr, dass 

die GPDel und die kantonalen Oberauf-

sichtsorgane gegeneinander ausge-

spielt werden könnten.  

Gerade vor diesem Hintergrund be-

grüsst die GPK Bern den heutigen An-

lass und die Bestrebungen, sich besser 

zu vernetzen, damit blinde Flecken ver-

mieden werden können. 
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4 Unabhängige Aufsichtsbehörde und direkte Aufsicht im Nachrichtendienst 

des Bundes (NDB) -                                                                                      

Autorité de surveillance indépendante et surveillance du Service de rensei-

gnement de la Confédération (SRC) 

4.1 Unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkei-

ten (AB-ND) – Autorité de surveillance indépendante des activités de 

renseignement (AS-Rens) 

 

Vortrag von Dominic VOLKEN, Stv. Leiter 

AB-ND 

Mein Name ist Dominic Volken, ich bin 

stellvertretender Leiter der unabhängi-

gen Aufsichtsbehörde über die nach-

richtendienstlichen Tätigkeiten, abge-

kürzt AB‐ND. 

Das neue Nachrichtendienstgesetz 

und die unabhängige Aufsichtsbe-

hörde 

Spätestens nach den Enthüllungen des 

Whistleblowers Edward Snowden 2013 

ist der Öffentlichkeit erneut bewusst ge-

worden, dass Nachrichtendienste welt-

weit Informationen bearbeiten, spei-

chern und auswerten. Diese Eingriffe in 

die Privatsphäre der Einzelnen lösten 

weitreichende Befürchtungen aus und 

spielten auch bei der Beratung des 

neuen Nachrichtendienstgesetzes 

(NDG) im Parlament eine grosse Rolle. 

Auch und gerade deshalb wurde die 

Aufsicht über die Nachrichtendienste in 

der Schweiz gestärkt. 

Fast zwei Drittel der Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger nahmen am 25. Sep-

tember 2016 das NDG und die darin vor-

gesehene unabhängige Aufsichtsbe-

hörde an. Die klare Zustimmung im Par-

lament und in der Volksabstimmung 

kam auch deshalb zustande, weil das 

Parlament diese neue unabhängige Auf-

sicht vorgesehen hat. 

Im Gegenzug wurde auch der Nachrich-

tendienst mit neuen, weitreichenden In-

strumenten ausgerüstet. So kann er 

nicht nur Räume verwanzen, sondern 

auch E‐Mails mitlesen oder Telefonge-

spräche mithören. 

Rolle und Funktion der AB-ND 

Der Bundesrat hat 2017 die AB‐ND ge-

schaffen, welche ihre Funktion mit dem 

Inkrafttreten des Nachrichtendienstge-

setzes (NDG) am 1. September 2017 

übernommen hat. Der Bundesrat wählte 

ihren Leiter, Thomas Fritschi, auf Antrag 

des VBS für eine Amtsdauer von sechs 

Jahren.  

Die AB‐ND übt ihre Funktion unabhän-

gig und weisungsungebunden aus. Ad-

ministrativ ist sie dem Generalsekreta-

riat des VBS zugeordnet, was nichts an-

deres heisst, als dass wir beispielsweise 

seine Computer benützen dürfen. Sitz 

der Behörde ist - schon nur wegen der 

Nähe zum Nachrichtendienst - in Bern. 
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Mit unserer Arbeit wollen wir z.B.  

 die Einhaltung von Löschfristen 

bei den Datenbeständen kontrollieren; 

 die Anordnung und Durchführung 

von nachrichtendienstlichen Operatio-

nen überprüfen und kritisch hinterfra-

gen; 

 die Vorbereitung der Dienste im 

Hinblick auf den möglichen Eintritt von 

Risiken kontrollieren; 

 Fragen zur nationalen und inter-

nationalen Zusammenarbeit der Dienste 

stellen, und damit 

 insgesamt das Vertrauen in die 

nachrichtendienstlichen Tätigkeiten för-

dern. 

Mission der AB-ND 

Unsere Mission gibt uns das NDG vor: 

Wir beaufsichtigen nachrichtendienstli-

che Tätigkeiten, und zwar bei verschie-

denen Diensten, neben dem NDB auch 

beim Nachrichtendienst der Armee 

(NDA), bei den kantonalen Vollzugsbe-

hörden (kantonale Nachrichtendienste) 

und bei den vom NDB beauftragten Drit-

ten. Wir haben also eine weitreichende 

Aufsichtspflicht. 

Wir überprüfen die Dienste nach den 

drei Kriterien Rechtmässigkeit, Zweck-

mässigkeit und Wirksamkeit; diesbezüg-

lich besteht zur GPDel kein Unter-

schied. Wir möchten dadurch gegen-

über der Bevölkerung mehr Transpa-

renz über die nachrichtendienstlichen 

Tätigkeiten schaffen. 

Die Koordination mit anderen Aufsichts-

behörden und -organen, auch in den 

Kantonen, ist uns wichtig. Die AB-ND in-

formiert über ihre Arbeit in einem jährli-

chen Tätigkeitsbericht; dieser wird ver-

öffentlicht (erstmals: Ende März 2019). 

Analog zur GPDel hat die AB‐ND Zu-

gang und Zugriff auf alle Informationen 

und Unterlagen, auch geheimen, sowie 

Zutritt zu allen Räumlichkeiten der be-

aufsichtigten Stellen. 

Die Resultate unserer Inspektionen rich-

ten sich in erster Linie an die Vorstehe-

rin des VBS und an die jeweils beauf-

sichtigten Stellen (NDB, kantonale 

Nachrichtendienste und ihre Aufsichts-

behörden). Das VBS sorgt für die Um-

setzung der Empfehlungen. Ist die Vor-

steherin des VBS mit einer Empfehlung 

nicht einverstanden, ist der Gesamtbun-

desrat die Eskalationsstufe, der dann 

entscheidet, ob eine Empfehlung der 

AB-ND umgesetzt werden muss oder 

nicht. 

Alle diese Tätigkeiten sollen uns zu un-

serer Vision führen: das Vertrauen in die 

nachrichtendienstlichen Tätigkeiten und 

Institutionen zu fördern. 

Organisation der AB-ND 

Die AB-ND hat eine flache Hierarchie: 

Die Leitung obliegt Thomas Fritschi und 

mir, dazu kommen acht Prüfungslei-

tende und eine Mitarbeiterin im Office-

Management. 

Das Parlament hat für das Jahr 2019 ein 

Budget von 2,5 Mio. Franken bewilligt, 

die Personalkosten betragen rund 

1,9 Mio. Franken; das entspricht 10 

Vollzeitstellen.  

Wir haben Kompetenzen in allen Lan-

dessprachen sowie Englisch. Ferner 
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verfügt die Summe der Mitarbeitenden 

über Kenntnisse in den Bereichen Da-

tenschutz, Straf‐ und Polizeirecht, Ver-

waltungsrecht, Auditerfahrung, nach-

richtendienstliche Kenntnisse, Füh-

rungserfahrung und Informatikwissen. 

Einbettung der AB-ND in die Auf-

sichtslandschaft 

Unsere Nachrichtendienste auf Stufe 

Bund und Kantone werden von ver-

schiedenen Behörden und Institutionen 

kontrolliert. Die AB‐ND ist die einzige 

Behörde auf Verwaltungsebene, die 

sich ausschliesslich mit nachrichten-

dienstlicher Aufsicht beschäftigt. Auch 

die Eidgenössische Finanzkontrolle 

(EFK) kann den NDB beaufsichtigen, 

aber sie richtet sich spezifisch auf die 

Finanzen aus. 

Angesichts der relativ grossen Anzahl 

Behörden und Institutionen in der Auf-

sichtslandschaft ist für uns die Koordi-

nation umso wichtiger, für die wir uns 

bei den involvierten Stellen aktiv einset-

zen. Im NDG ist auch eine entspre-

chende Verpflichtung unsererseits fest-

geschrieben. 

Wahrnehmung der Aufsichtspflicht 

bei den kantonalen Nachrichten-

diensten 

Im Hinblick auf die Prüfungen in den 

Kantonen starteten wir 2018 mit einer 

Konferenz mit den kantonalen Auf-

sichtsbehörden. Sie hatte zum Ziel, 

erste Kontakte zu knüpfen und sich ge-

genseitig auszutauschen. Mittels Frage-

bogen erhoben wir vorgängig die aktu-

elle Aufsichtspraxis in den Kantonen 

und stellten dann die Resultate an der 

Konferenz vom 23. August 2018 vor. Bei 

diesem ersten Austausch mit 48 Vertre-

terinnen und Vertretern aus 23 Kanto-

nen und des Bundes zeigte sich ein 

grosses Bedürfnis nach mehr Wissen 

bei den kantonalen Aufsichtsbehörden. 

Ablauf einer Prüfung der AB-ND 

Eine Prüfung bei einem kantonalen 

Nachrichtendienst läuft folgendermas-

sen ab: 

 Die AB‐ND führt beim kantonalen 

Nachrichtendienst (und beim NDB) eine 

Beurteilung der Risiken durch und 

schätzt diese nach Eintretenswahr-

scheinlichkeit und Schadensausmass 

ein. 

 Basierend darauf entsteht ein 

jährlicher Prüfplan, in dem die Zahl der 

in einem Jahr durchzuführenden Prüfun-

gen festgelegt wird. Der Prüfplan dient 

der AB-ND gleichzeitig als Planungs-

instrument. 

 Der Leiter der AB‐ND erteilt je-

weils zwei Prüfungsleitenden den kon-

kreten Prüfauftrag. 

 Die beiden Prüfungsleitenden 

nehmen bei der geprüften Stelle Prüf-

handlungen vor (Dokumentenstudium, 

Interviews, Begehungen, Einsichtnah-

men, etc.). 

 Die Prüfungsleitenden erstellen 

einen Berichtsentwurf.  

 Die geprüfte Stelle erhält die 

Möglichkeit, sich zum Entwurf zu äus-

sern, im Fall eines Kantons der kanto-

nale Nachrichtendienst und der NDB, 

weil er davon auch betroffen ist.  

 Am Ende der Vernehmlassung 

steht der konkrete Bericht. 
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 Die gesamten Prüfungshandlun-

gen erstrecken sich über drei bis vier 

Monate.  

Unsere Berichte sind relativ kurz und 

sollen lesefreundlich sein. 

Wir laden auch die kantonalen Auf-

sichtsbehörden ein, an den Prüfungen 

teilzunehmen. Sie können uns begleiten 

oder einen Teil der Prüfung überneh-

men.  

Unser Ziel ist es, in den nächsten fünf 

Jahren jeden kantonalen Nachrichten-

dienst mindestens einmal zu besuchen, 

dieses Jahr beginnend mit den Kanto-

nen Bern, Genf, Graubünden, Jura und 

Schaffhausen. Die Prüfungshandlungen 

in Bern und Jura sind bereits weit voran-

geschritten, morgen sind zwei Prüfungs-

leitende im Kanton Jura, am 11. März in 

Bern.  

Wir haben ein Monitoring unserer Emp-

fehlungen und schauen, dass die Kan-

tone die Empfehlungen auch umsetzen. 

Bei Ungereimtheiten können wir Nach-

prüfungen oder auch unangekündigte 

Prüfungen vornehmen. So bleiben wir 

flexibel und können jederzeit auf Risiken 

antworten.  

Sind die Prüfungshandlungen abge-

schlossen, erstellen wir nicht einen Be-

richt für mehrere Dienste, sondern je-

weils einen eigenen Bericht für jeden 

geprüften kantonalen Nachrichten-

dienst.  

Der Bericht wird der Departementsvor-

steherin des VBS und dann dem NDB 

zugestellt, weil er mit den kantonalen 

Nachrichtendiensten zusammenarbeitet 

und ihnen auch Aufträge erteilt. Er geht 

dann auch an die kantonale Aufsichts-

behörde. Die GPDel erhält von sämtli-

chen Prüfberichten eine Kopie. 

Schlusswort 

Wir stehen Ihnen für Fragen und Infor-

mationen selbstverständlich zur Verfü-

gung stehen. Ich empfehle auch den Be-

such unserer dreisprachigen Website 

www.ab‐nd.admin.ch. Sie wissen nun, 

was und wer die AB‐ND ist und wie wir 

unserer Aufsichtspflicht in den kantona-

len Nachrichtendiensten nachkommen 

wollen. Es ist uns wichtig, diese Aufsicht 

mit allen beteiligten Institutionen und 

Behörden zu koordinieren und im Sinne 

des Gesetzgebers und der Bevölkerung 

sicherzustellen. 

Ich wünsche mir, dass wir zusammen 

eine effektive und wirksame Kontrolle 

der kantonalen Nachrichtendienste be-

werkstelligen und so das angestrebte 

Vertrauen in die Nachrichtendienste för-

dern können. 
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4.2 Aufsicht des NDB / Selbstkontrolle gemäss Art. 75 NDG –                         

Surveillance du SRC / Auto-contrôle du SRC (art. 75 LRens) 

 

Vortrag von Daniel GREINER, stv. Leiter 

Informationsmanagement / Cyber, Lei-

ter Qualitätssicherungsstelle NDB 

Ich bin Fürsprecher und seit rund 20 

Jahren beim NDB im Bereich des Daten-

schutzes tätig, sei es auf der Seite der 

Datenerfassung, als Datenschutzbera-

ter, als Datenmanager oder wie jetzt bei 

der Qualitätssicherungsstelle des NDB. 

Mein kurzer Einblick in die Tätigkeiten 

des NDB betrifft nicht das operative Ta-

gesgeschäft, sondern die Qualitätssi-

cherungs- und Kontrollmassnahmen, 

die wir unter dem Stichwort «Selbstkon-

trolle» wahrnehmen. Mit diesen soll ge-

währleistet werden, dass die kantonalen 

Vollzugsbehörden ihre Aufgaben recht-

mässig und in Übereinstimmung mit 

dem NDG ausführen. 

Einleitung: Auftrag des Gesetzge-

bers 

Bei der Erarbeitung des NDG gingen die 

Meinungen über den Auftrag des Ge-

setzgebers [in Art. 75 NDG] weit ausei-

nander: Das Bundesamt für Justiz (BJ) 

erachtete diese Bestimmung als unnö-

                                                

67 Art. 75 NDG (Selbstkontrolle des NDB): Der 
NDB stellt durch geeignete Qualitätssiche-
rungs- und Kontrollmassnahmen sicher, dass 
der rechtskonforme Vollzug dieses Gesetzes 
sowohl innerhalb des NDB als auch bei den Si-
cherheitsbehörden der Kantone gewährleistet 
ist. 
 
 

tig, weil jedes Bundesamt eine Selbst-

kontrolle betreibe. Andere Kreise fan-

den, die Bestimmung sei eine Farce, der 

NDB werde sie nie umsetzen, und wenn 

jemand kontrollieren soll, müsse das 

eine externe Behörde tun.  

Dass der Auftrag des Gesetzgebers 

Sinn macht und dass wir ihn ernst neh-

men, möchte ich Ihnen an Hand unseres 

Konzeptes zur Selbstkontrolle aufzei-

gen. Daneben möchte ich Ihnen einen 

Einblick in die Qualitätssicherungs- und 

Kontrollmassnahmen in den Bereichen 

Datenbearbeitung und Datenhaltung, 

Auftragserfüllung, Datenbeschaffung 

und -weitergabe sowie Sicherheit ge-

ben. Zum Schluss komme ich dann auf 

Rahmenbedingungen der Selbstkon-

trolle zu sprechen. 

Selbstkontrolle des NDB67 

Heute geht es weniger um die Selbst-

kontrolle im NDB, sondern um die Kon-

trolle gegenüber den kantonalen Voll-

zugsbehörden in den Bereichen Daten-

bearbeitung, Auftragserfüllung und Si-

cherheit. 

Art. 45 NDV (Kontrolle und Beratung der kan-
tonalen Vollzugsbehörden). 
1 Der NDB sorgt für eine angemessene Kon-
trolle des Vollzugs seiner Aufträge durch die 
kantonalen Vollzugsbehörden. 
2 Er berät die kantonalen Vollzugsbehörden 
beim Vollzug des NDG, insbesondere bei der 
Bearbeitung nachrichtendienstlicher Daten. 
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Erlauben sie mir trotzdem den folgen-

den Hinweis: Im Bereich der Datenbear-

beitung werden schon seit über 20 Jah-

ren Qualitätssicherungs- und Kontroll-

massnahmen wahrgenommen. Bis zum 

Inkrafttreten des NDG war jedoch die 

Qualitätssicherung die einzige Stelle, 

die im NDB dafür zuständig war.  

Mit dem NDG wird die Verantwortung 

neu auf mehrere Stellen übertragen. 

Grundsätzlich sind heute diejenigen 

Stellen für die Qualitätssicherung zu-

ständig, welche Daten in die Informati-

onssysteme des NDB eingeben. Sie ha-

ben den Auftrag, die Daten periodisch 

zu überprüfen und gestützt auf die aktu-

elle Bedrohungslage zu entscheiden, ob 

die Daten noch benötigt werden.  

Die Qualitätssicherungsstelle prüft die 

Datenbearbeitung im Bereich des Ge-

waltextremismus lückenlos und perio-

disch die Informationen, welche wir von 

den kantonalen Vollzugsbehörden er-

halten. In allen übrigen Informationssys-

temen hat die Qualitätssicherungsstelle 

eine Art Oberaufsicht, indem sie mittels 

Stichprobenkontrollen prüft, ob die Qua-

litätssicherungsaufgaben der zuständi-

gen Stellen richtig und zeitgerecht wahr-

genommen werden. 

Konzept zur Gewährleistung des 

rechtskonformen Vollzugs des NDG 

durch die kantonalen Vollzugsbehör-

den 

Das relativ neue, am 1. Oktober 2018 in 

Kraft gesetzte Konzept brachte im Be-

reich der Datenbearbeitung nicht viel 

Neues, weil die Regelungsdichte im 

NDG und in den Ausführungsverordnun-

gen relativ gross ist und die Qualitätssi-

cherungs- und Kontrollmassnahmen in 

diesem Bereich sehr gut ausgebaut 

sind. 

Im operativen Bereich der Datenbe-

schaffung und -weitergabe sowie der Si-

cherheit mussten die Qualitätssiche-

rungs- und Kontrollmassnahmen aber 

erst noch geschaffen werden. Hier hatte 

sich der NDB vor dem Inkrafttreten des 

NDG auf Aus- und Weiterbildungsmass-

nahmen und auf regelmässige Fachkon-

takte, z.B. in den Cercles de 

compétence konzentriert. Die Kantone 

wurden beraten, aber nicht kontrolliert. 

Beim Konzept geht es primär um die Ko-

ordination der Zusammenarbeit der 

zahlreichen im Bereich der Selbstkon-

trolle tätigen Akteure des NDB.  

Beim Konzept geht es auch um die De-

finition von Zuständigkeiten und Verant-

wortlichkeiten, um die quantitative und 

qualitative Definition der Qualitätssiche-

rungs- und Kontrollmassnahmen und 

um den Rhythmus der Berichterstattung 

zuhanden der Geschäftsleitung. 

Ein wichtiger Punkt ist meines Erach-

tens auch die Verfolgung der Tätigkei-

ten der Aufsichtsbehörden von Bund 

und Kantonen. Bevor ich bei einer kan-

tonalen Vollzugsbehörde eine Stich-

probe mache, ediere ich bspw. immer 

den letzten Bericht des kantonalen Auf-

sichtsorgans und erkundige mich, ob die 

AB-ND in diesem Bereich schon tätig 

war. Dies einerseits um nicht offene Tü-

ren einzurennen oder Dinge zu kontrol-

lieren, die bereits kurz zuvor kontrolliert 

und für gut befunden wurden. Anderer-

seits konnte ich im Jahr 2018 mehrmals 
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beim einen oder anderen Punkt einha-

ken und z.B. dafür sorgen, dass eine 

von einer kantonalen Aufsichtsbehörde 

ausgesprochene Empfehlung umge-

setzt wurde. 

Kontrollmatrix 

Bei der Ausarbeitung des Konzepts ha-

ben wir in einem ersten Schritt die 

Handlungsfelder definiert, d.h. wir ha-

ben sämtliche rechtlichen Vorgaben und 

zu kontrollierenden Tätigkeiten zusam-

mengetragen, die es zu kontrollieren 

gilt.  

Sodann haben wir den Handlungsfel-

dern die einzelnen Akteure gegenüber-

gestellt.  

Als Beispiel erwähne ich das Hand-

lungsfeld «Verbot des Führens eigener 

NDG-Datensammlungen bei den Kanto-

nen»: Die kantonale Aufsicht hat das 

Recht, Einsicht in die kantonalen Sys-

teme zu nehmen und zu prüfen, ob dort 

Datensammlungen in Anwendung des 

NDG geführt werden (grün). Die Quali-

tätssicherungsstelle des NDB hingegen 

hat diese Berechtigung nicht (rot). Un-

ser Auftrag ist die Prüfung der Datenbe-

arbeitung innerhalb der Informations-

systeme des NDB. 

Datenbearbeitung und –haltung  

 Zuständigkeiten: Im Bereich der 

Datenbearbeitung und -haltung ist nach 

wie vor die Qualitätssicherungsstelle 

des NDB zuständig. 

 Aufgaben: Wir machen jährlich 

bei vier kantonalen Vollzugsbehörden 

eine Stichprobenkontrolle; das wurde 

vom ehemaligen Direktor des NDB im 

Hinblick auf die Ressourcen der Quali-

tätssicherungsstelle so festgelegt.  

Wurde im Jahr zuvor eine Empfehlung 

ausgesprochen oder ein Auftrag zur Da-

tenbereinigung erteilt, erfolgt eine Nach-

kontrolle  

Die Stichprobenkontrolle erfolgt nach 

folgendem Schema: 

1) Die Qualitätssicherungsstelle hat (als 

einzige Stelle des NDB) einen Online-

Zugriff auf sämtliche Daten der kantona-

len Vollzugsbehörden. Diesen Online-

Zugriff nutzen wir in einem ersten Schritt 

für statistische Auswertungen, um uns 

einen Überblick über den Datenbestand 

und dessen Veränderung zu verschaf-

fen.  

2) Anschliessend nehmen wir inhaltliche 

Stichproben vor und prüfen entweder an 

Hand von zufällig ausgewählten Dateien 

bzw. Erfassungen oder aber an Hand 

von ausgewählten Fallkomplexen, ob 

die Datenbearbeitung rechtmässig, 

wirksam, zweckmässig und richtig er-

folgt. Wichtig dabei sind insb. die Prü-

fung des Aufgabenbezugs und die Ein-

haltung der Datenbearbeitungsschranke 

(wir suchen auch mit Stichworten, die 

regelmässig im Konflikt mit der Daten-

bearbeitungsschranke stehen, z.B. 

«Versammlung», «Kundgebung», 

«friedlich», «politisch» etc.) 

3) Mittels Interviews (schriftlich oder vor 

Ort) werden offene Fragen geklärt und 

Standardfragen gestellt, wie bspw.: «Ar-

beiten Sie ausschliesslich mit der Bun-

deslösung?»; «Löschen Sie die Daten 

im kantonalen System spätestens nach 

60 Tagen?»; «Wissen Sie, wo die Hilfs-

mittel sind?» etc. 
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Eine weitere Aufgabe ist die periodische 

Überprüfung der Berichte der kantona-

len Vollzugsbehörden. Diese werden in 

unseren Informationssystemen IASA-

GEX NDB oder IASA NDB erfasst und 

via den IASA INDEX sämtlichen kanto-

nalen Vollzugsbehörden zur Verfügung 

gestellt. Diese Berichte werden alle 5 

Jahre überprüft und im Hinblick auf die 

jeweils aktuelle Lage entschieden, ob 

sie für die Aufgabenerfüllung des NDB 

noch notwendig sind oder ob sie ge-

löscht und dem Bundesarchiv (BAR) ab-

geliefert werden können. 

Eine weitere Aufgabe sind die Löschun-

gen. Den kantonalen Vollzugsbehörden 

ist es nicht erlaubt, selber Daten zu lö-

schen. Sie dürfen Daten, die sie löschen 

möchten, nur markieren. Ein Programm 

sorgt dann dafür, dass diese dem Zugriff 

der Kantone entzogen und der Quali-

tätssicherungsstelle zur Löschung zur 

Verfügung gestellt werden. Wir nehmen 

die Löschungen in regelmässigen Ab-

ständen vor und nehmen im Hinblick auf 

den Aufgabenbezug und die Einhaltung 

der Datenbearbeitungsschranke Stich-

proben vor. 

Die Rückläufe sind eine weitere wichtige 

Aufgabe der Qualitätssicherungsstelle. 

Ist bei einem Bericht der kantonalen 

Vollzugsbehörde der Aufgabenbezug 

nicht gegeben oder ist die Datenbear-

beitungsschranke tangiert, schicken wir 

den Bericht mit entsprechenden Anwei-

                                                

68 Die Organisationseinheiten sowie das detail-
lierte Organigramm des NDB sind vertraulich 
klassifiziert. 

sungen zurück. Die Einhaltung der An-

weisungen wird dann im Rahmen der 

Stichprobenkontrolle überprüft. 

 Instrumentarium: Jeweils im No-

vember/Dezember erstellt die Qualitäts-

sicherungsstelle eine detaillierte Stich-

probenplanung für das folgende Jahr 

und eine grosszügigere Planung für die 

weiteren 5 Jahre. Die Stichprobenpla-

nung muss vom Direktor NDB geneh-

migt werden und gilt für sämtliche Ak-

teure, die im Bereich der Selbstkontrolle 

tätig sind. 

Weitere Instrumente sind der Online-Zu-

griff auf alle Daten der kantonalen Voll-

zugsbehörden, Interviews und natürlich 

die Berichterstattung zu Handen der Ge-

schäftsleitung ggf. mit Empfehlungen 

zur Beseitigung von Unregelmässigkei-

ten, welche vom Direktor NDB geneh-

migt werden müssen. 

Dieses Jahr werden Stichproben in den 

Kantonen Nidwalden, Uri, Freiburg und 

Genf durchgeführt. 

Datenbeschaffung und -weitergabe 

sowie Auftragserfüllung 

 Zuständigkeiten: Für die Daten-

beschaffung und -weitergabe sowie für 

die Auftragserfüllung ist die Organisati-

onseinheit 168 zuständig. 

 Instrumentarium: Das wichtigste 

Instrument ist die auch den kantonalen 

Aufsichtsbehörden zur Verfügung ge-

stellte Auftragsliste. Gestützt darauf 

werden bis zu 20 Aufträge zufällig oder 
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gezielt, d.h. auf einen bestimmten Fall 

bezogen, ausgewählt und auf die Auf-

tragserfüllung hin geprüft. Es geht um 

die Frage, ob ein Auftrag rechtzeitig er-

ledigt wurde, wie und bei wem Daten be-

schafft wurden, wem sie weitergegeben 

wurden und was das Ergebnis ist. 

Nach den gleichen Kriterien werden 

auch bis zu 20 sog. «Spontanberichte» 

überprüft. Die kantonalen Vollzugsbe-

hörden werden ja nicht nur auf einen 

konkreten Auftrag des NDB hin tätig, 

sondern haben einen allgemeinen Infor-

mationsauftrag: Sobald sie eine Gefähr-

dung der inneren oder äusseren Sicher-

heit feststellen, haben sie dem NDB Be-

richt zu erstatten. 

Im Gegensatz zur Qualitätssicherung 

begibt sich die zuständige Stelle aber 

immer vor Ort und macht mit dem Leiter 

der kantonalen Vollzugsbehörde ein In-

terview. Dabei geht es u.a. um die 

Quantität und Qualität von OSINT-Re-

cherchen (öffentlich zugängliche Infor-

mationen), um Observationen, den Ein-

satz von menschlichen Quellen 

(HUMINT) und auch um die Zusammen-

arbeit mit dem NDB (Feedback).  

Auch in diesem Bereich wird der Ge-

schäftsleitung des NDB Bericht erstattet 

und es können beim Direktor NDB Emp-

fehlungen beantragt werden, falls Unre-

gelmässigkeiten festgestellt werden. 

 

                                                

69 Die Organisationseinheiten sowie das detail-
lierte Organigramm des NDB sind vertraulich 
klassifiziert. 

Sicherheit 

 Zuständigkeiten: Für die Sicher-

heit ist die Organisationseinheit 269 zu-

ständig. 

 Instrumentarium: Primär wird ge-

prüft, ob alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der kantonalen Vollzugsbehörde 

im Besitz einer gültigen Personensi-

cherheitsprüfung der Stufe 11 70 sind,  

ob alle obligatorischen Ausbildungen 

absolviert wurden (nicht nur bezogen 

auf die Sicherheit, sondern auch auf die 

Qualitätssicherung, den Datenschutz 

und die Datenbearbeitung) und ob alle 

die Geheimhaltungsverpflichtung unter-

schrieben haben. 

Zudem werden vor Ort die Einhaltung 

der Anforderungen der Sicherheit an 

den Arbeitsplatz und das Gebäude ge-

prüft (Tresor Schredder, Aufbewah-

rungsort der Zugriffscodes) und der Um-

gang mit klassifizierten Informationen 

(bspw. ob diese eingeschlossen wer-

den, wenn die Mitarbeitenden abends 

das Büro verlassen). 

Rahmenbedingungen 

Die Rahmenbedingungen der Selbst-

kontrolle des NDB sind die Folgenden: 

 Stichprobenplanung (bis 2026): 

Anfang Jahr werden vier Termine fixiert, 

an die sich alle Akteure halten.  

 Es gibt vier ordentliche Stichpro-

ben pro Jahr, der Direktor NDB kann 

aber zusätzliche Kontrollen anordnen. 

70 Art. 11 der Verordnung über Personensi-
cherheitsprüfungen (PSPV). 
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 Besuche vor Ort werden von al-

len Akteuren, wenn möglich, gemein-

sam durchgeführt. 

 Es finden halbjährliche Koordina-

tionssitzungen statt, an denen alle Ak-

teure teilnehmen.  

 Alle Akteure haben die Pflicht zur 

fortlaufenden gegenseitigen Informa-

tion: Letztes Jahr machte ich bspw. bei 

einer Stichprobenkontrolle sicherheits-

relevante Feststellungen, die umgehend 

dem für die Sicherheit zuständigen Be-

reich weitergeleitet wurden.  

 Die Geschäftsleitung des NDB 

wird via Berichterstattung auf informiert. 

 Die Prüfberichte der kantonalen 

Aufsichtsbehörden werden bei den kan-

tonalen Vollzugsbehörden konsequent 

eingefordert. 
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5 Schlusswort – Allocution de clôture 

Fazit von Nationalrätin Maya GRAF, 

GPDel 

 

Wie ich sind auch Sie sicher der Mei-

nung, dass diese Konferenz sehr inte-

ressant und lehrreich war! Wir wollten 

wissen, wie die verschiedenen Systeme 

der kantonalen Oberaufsicht über die 

Nachrichtendienste funktionieren. Sie 

haben bereits Anregungen gemacht und 

Fragen gestellt, aber Sie können sich 

weiterhin jederzeit beim Sekretariat der 

GPDel melden. 

Wir befinden uns nicht gerade in einem 

Dilemma, aber doch in einem Span-

nungsverhältnis zwischen einem demo-

kratischen Ideal und der nachrichten-

dienstlichen Realität: 

 Während wir von einer guten De-

mokratie - zurecht - völlige Transparenz 

und freien Informationsfluss verlangen, 

müssen in der Realität aus Gründen des 

Staatsschutzes der Öffentlichkeit ge-

wisse Informationen vorenthalten wer-

den. 

 Während sich ein Rechtsstaat an 

Gesetze halten muss, werden in der 

nachrichtendienstlichen Realität 

Verstösse gegen die Souveränität ande-

rer Staaten und Grundrechte Einzelner 

bewusst in Kauf genommen. 

 Während wir uns als Politikerin-

nen und Politiker für vertrauenswürdige 

politische Institutionen einsetzen und 

ihnen auch verpflichtet sind, besteht in 

der Gesellschaft gegenüber dem nach-

richtendienstlichen Geheimbereich eine 

gut nachvollziehbare Skepsis und ein 

zurecht dauerndes Hinterfragen der 

Rechtmässigkeit. 

Wir können dieses Dilemma nicht über-

winden, es liegt in der Sache selbst. Wir 

können und müssen aber eine demokra-

tisch legitimierte Kontrolle darüber errei-

chen, was der Allgemeinheit vorenthal-

ten werden muss. Für einen demokrati-

schen Rechtsstaat und das Vertrauen in 

seine Institutionen ist deshalb die parla-

mentarische Aufsicht von grosser Be-

deutung. 

Dazu braucht es die richtigen Instru-

mente, klare gesetzliche Vorgaben so-

wie demokratisch legitimierte Aufsichts-

behörden, die verantwortungsvoll han-

deln und das Vertrauen der Bevölkerung 

in die politische Kontrolle der Geheim-

dienste stärken.  

Die parlamentarische Aufsicht ist nur so 

effektiv, wie die ihnen zur Verfügung 
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stehenden Instrumente, wie wir heute 

gesehen haben:  

Wie umfassend die Instrumente der 

GPDel auch im internationalen Ver-

gleich sind, hat Ihnen Generalsekretär 

Philippe Schwab erklärt.  

Wie die GPDel von diesen Instrumenten 

Gebrauch macht, erläuterte Ihnen mein 

Kollege von der GPDel, Ständerat Alex 

Kuprecht.  

Nationalrat Hugues Hiltpold legte dar, 

dass auch die Kompetenzen der kanto-

nalen parlamentarischen Aufsichtsor-

gane weit gehen. Wir bitten Sie denn 

auch inständig, von diesen Rechten und 

Kompetenzen Gebrauch zu machen, 

denn um komplexe und kontroverse 

Sachverhalte zu verstehen und zu ana-

lysieren, braucht es auch den politi-

schen Willen, dranzubleiben. 

Die Aufsichtsorgane sollen parteipoli-

tisch breit zusammengesetzt sein. Wie 

Sie anhand der GPDel sehen, ist es 

wichtig, dass in den Aufsichtskommissi-

onen auch Nichtregierungsparteien Ein-

sitz gewährt wird.  

Sehr verehrte Damen und Herren, diese 

Vielfalt ist anhand der heute anwesen-

den Politikerinnen und Politiker aus al-

len Parteien bereits gegeben. Gerade 

diese Vielfalt macht unsere Demokratie 

stark und einzigartig. Im Fall der Auf-

sichtsorgane steht aber nicht die Partei-

politik, sondern die Sachlage, d.h. die 

Sicherheit der Schweiz und ihrer Bevöl-

kerung, im Zentrum. Ich kann bestäti-

gen, dass das in der GPDel und auch in 

der GPK der Fall ist. Diese überparteili-

che Zusammenarbeit ist für eine funkti-

onierende Demokratie ebenso wichtig 

wie eine harte Auseinandersetzung in 

Sachfragen oder bei Wahlen und Ab-

stimmungen. Ich hoffe, dass Sie diese 

Erfahrungen bei ihrer Arbeit in den Kan-

tonen auch machen.  

Die Fähigkeit, Geheimisse für sich zu 

behalten, ist gerade für Politikerinnen 

und Politiker eine harte Forderung. Sie 

wird oft übersehen, ist aber in unserem 

Metier von besonderer Bedeutung, denn 

wir kommen regelmässig mit «geheim» 

klassifizierten Dokumenten in Kontakt. 

Deren Inhalt kennen nur sehr wenige 

Personen in unserem Land: Es können 

Details aus heiklen Operationen sein, 

Papiere können politische Risiken mit 

sich bringen oder Angaben zu Instru-

menten enthalten, über welche der 

Nachrichtendienst verfügt. Ein Leak ge-

genüber den Medien oder unserem ei-

genen Umfeld könnte verheerende Fol-

gen haben. Wir müssen also lernen, mit 

diesem Druck umzugehen und ihm 

standzuhalten.  

Ich hoffe, dass wir in den vergangenen 

Stunden etwas Klarheit über die neuen 

Aufsichtsstrukturen im nachrichten-

dienstlichen Bereich schaffen konnten. 

Ich hoffe auch, dass die heutige Tagung 

über die nachrichtendienstliche Aufsicht 

erst der Startschuss für eine fruchtbare 

und intensive Zusammenarbeit zwi-

schen Bund und Kantonen und auch un-

ter den Kantonen war.  

Zum Schluss bedanke ich mich bei den 

drei GPK-Präsidenten aus Basel-Stadt, 

Basel-Landschaft und Bern – Herrn 

Christian von Wartburg, Herrn Hanspe-

ter Weibel und Herrn Peter Siegenthaler 
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– für Ihre spannenden Einblicke in die 

kantonale Aufsichtspraxis.  

Ebenfalls bedanke ich mich für die an-

schaulichen Erläuterungen von Herrn 

Dominic Volken von der AB-ND und von 

Herrn Daniel Greiner von der Qualitäts-

sicherungsstelle des NDB.  

Ein besonderer und herzlicher Dank 

geht an das Sekretariat der GPDel, das 

die heutige Konferenz erst möglich ge-

macht hat.  

Der grösste Dank gilt aber Ihnen, sehr 

verehrte Vertreterinnen und Vertreter 

der kantonalen GPKs: Uns freut Ihr Inte-

resse an der Thematik ausserordentlich! 

Ihr Engagement trägt täglich dazu bei, 

dass das öffentlichen Vertrauen in un-

sere staatlichen Institutionen erhalten 

bleibt, besonders in Bereichen, welche 

der Öffentlichkeit vorenthalten werden 

müssen.  

Ich danke für Ihr Kommen, Ihre Mitarbeit 

und Ihre weitere Arbeit! 
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6 Teilnehmer – Participants  

Geschäftsprüfungsdelegation – Délégation des commissions de gestion  

Claude Janiak, Ständerat 

Alex Kuprecht, Ständerat 

Anne Seydoux, conseillère aux États 

 

Maya Graf, Nationalrätin 

Hugues Hiltpold, conseiller national 

Bundesversammlung 

Philippe Schwab, Generalsekretär der Bundesversammlung 

Martina Buol, Sekretärin des Ständerates 

 

Kommissionssekretariat – Secrétariat des Commissions 

Beatrice Meli Andres, Sekretärin GPK und GPDel 

Christoph Albrecht, stv. Sekretär GPK und GPDel 

Ivo Kreiliger, Leiter Sekretariat GPDel 

Armin Stähli, wiss. Mitarbeiter GPDel 

 

Vertretungen der kantonalen parlamentarischen Aufsichtsorgane – Représentants des 

autorités de surveillance parlementaire cantonale 

Kanton Appenzell-Ausserrhoden 

Kanton Aargau 

Kanton Bern 

Kanton Basel-Landschaft 

Kanton Basel-Stadt 

Kanton Nidwalden 

Kanton Obwalden 

Kanton St. Gallen 

Kanton Solothurn 



 

Treffen zwischen der GPDel und den kantonalen 
parlamentarischen Aufsichtsorganen 

 62 / 65 

 

Canton de Fribourg  

Canton de Genève 

Kanton Glarus 

Kanton Graubünden 

Kanton Luzern 

Canton de Neuchâtel 

 

Kanton Schwyz71 

Kanton Thurgau 

Kanton Uri 

Canton de Vaud 

Canton du Valais 

Kanton Zürich 

 

Weitere Teilnehmende – Autres participants 

Vertreter der Aufsichtsbehörde über den Nachrichtendienst (AB-ND) – Représentats 

de l’autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens) 

Vertreter des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) – Représentant du Service de 

renseignement de la Confédération (SRC)  

 

                                                

71 Leiter Finanzkontrolle, Finanzdepartement.  
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7 Anhang 
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8  Impressionen 
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